
104 RIW Heft 3/2016 Emde, lnternationale vertriebsrechtliche Schiedsverfahren

gemäß $ 157(a) DGCL zumindest in den Bylaws veranketn
und ihre Ausgabe beschließen;e2 Konzernrecht im deutschen
Sinne gibt es nicht, damit auch keine Geschwisterregelung
zu$293 Abs. 1AktG.

Außerdem ist ein Unterschied hinsichtlich der Initiierung ei-
nes Beschlusses zu berücksichtigen: Das Aktiengesetz er-
laubt in $ 122 einer Minderheit, die Einberufung der Haupt-
versammlung zu veranlassen und Beschlussgegenstände auf
die Tagesordnung zu setzen $ 242(bxb) DCGL sieht eine
Entscheidungsprärogative des Board of Directors vor. Ohne
seine Initiative kommt es nicht zu einem Beschluss über
eine mögliche Satzungsänderung.e3 Die Stimmrechte der
Anteilseigner einer Delaware Corporation sind im Ergebnis
lediglich Vetorechte.ea

stark begrenzter Befugnisse der Anteilseigner im Binnen-
verhältnis bleibt dem Board ofDirectors jedoch von vornhe-
rein ein weiterer Entscheidungsspielraum als dem Vorstand.
Das DGCL stellt weniger Entscheidungen unter den Vorbe-
halt, dass die Gesellschafter zustimmen. In Verbindung mit
dem Gedanken der gestaltungsermöglichenden Funktion
des US-Rechts liefert die stärkere Stellung des Board der
Rechtsprechung den Ansatz, diesem weitreichende Chancen
zur Legitimation seiner Maßnahmen einzuräumen. Board
Autonomy und aktienrechtliche Leitungsautonomie ähneln

sich daher zwar hinsichtlich der konzeptionellen Basis. In
ihrer Tragweite unterscheiden sie sichjedoch erheblich. Für
die Gestaltungspraxis ist dieser Befund von erheblicher Re-
levanz, soweit in Deutschland Vereinbarungen nach den

Wünschen angloamerikanischer Kapitalgeber auf Grund-
lage US-amerikanischer Muster geschlossen werden sollen.
Vor der unreflektierten Übernahme ausländischer Gestal-
tungsmodelle kann nur gewarnt werden.es
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92 Text von $ 1 57 DGCL oben in Fn. 39.
93,,(b) Every arnendment authorized by subsectjon (a) of this section shall

be made and effected in the following manner:
(1) Ifthe corporation has capital stock, its board ofdirectors shall adopt
a resolution settìng forth the amendment proposed declaring its advisa-
bility, and either caìling a special meeting olthe stockholders entitled to
vote in respect thereoffor the consideration ofsuch amendment or direc-
ting that the amendment proposed be considered at the next annual mee-
ting ofthe stockholders; [...]."

94 Kdt. Bebchuk, I 1 8 Harv. L. Rev 833, 844 ff. (2005) mit Nachw. zu Ent-
sprechungen in anderen Rechtsordnungen der Vereinigten Staaten. Zu
den Scbwächen kapitalmarktrechtlich fundierter lnitiatiwechte der An-
teilseigner in denUSA Bebchuk, a. a.O, 846. Die im Text besch¡iebenen
Einschränkungen cler Gesellschafterrechte lassen es aus der Perspektive
von Anteilseiglern und Gerichten in den USA umso wichtìger erschei-
nen, dic Möglichkeit zu erhalten, wenigstens das Board ofDirectors neu
besetzen zu können. Denn damit verbrmden ìst die Hoflrrung, dass die
neuen Mitglieder lnitiativen im Interesse der MitgJieder beschließen.

95 Vgl. die Beispielebei Kntz, AG20l6,V. 2. (im Erscheinen)

VI. Schluss

Das Board of Directors genießt Leitungsautonomie aufgrund
gesetzlicher Ermächtigung. Für Einschränkungen gilt,
deutsch formuliert, ein Satzungsvorbehalt. Dem Board muss
die Befugnis zustehen und verbleiben, zu überwachen, zu lei-
ten sowie zu kontrollieren. Die Gerichte überprüfen Ein-
schränkungen des Entscheidungsermessens aus zwei Blick-
winkeln. Zum einen muss das Leitungsorgan stets die Mög-
lichkeit haben, ,,matters of substantial management policy"
zu entscheiden. Bindungen dürfen nicht soweit gehen, dass

sie treuepflichtgemäßes Handeln ausschließen. Auf diese
Weise wird die Hoheit der Gesellschafter gewahrt, über Ein-
schränkungen der Board Autonomy per Satzungsregelung zu
entscheiden. Zum anderen darfnach der Rechtsprechung das

Board nicht unzulässig in Anteilseignerrechte eingreifen.
Ziel ist der Schutz des shareholder franchise. Das Handeln
des Board of Directors beruhe auf der Legitimation durch
Wahl. Beeinträchtigungen dieses Wahlrechts bedürften der
Rechtfertigung. Gezielte Einschränkungen setzen eine

,,compelling justification" voraus, bloß mittelbare lediglich
Verhältnismäßigkeit. Im Ergebnis schützen beide Ansätze
die Kontroll- und Mitwirkungsrechte der Gesellschafter.

Im Rechtsvergleich darf das Board viel freier über für die
Gesellschaft zentrale Angelegenheiten entscheiden als der
deutsche AG-Vorstand. Zwar unterliegen Maßnahmen be-
sonderer Kontrolle, die Mitwirkungs- und Bestimmungs-
rechte der Gesellschafter zu geláhrden drohen. Angesichts

Dr. Raimond Emde, Rechtsanwalt, Hamburg

Internationale vertrieb srechtliche
Schiedsverfahren

Jedes Unternehmen vefireibt seine Produkte entweder
über Arbeitnehmer oder selbstständige Vertriebsmitt-
ler. Logische I(onsequenz sind aus Verträgen mit
selbstständi gen Verlriebsmittl ern resultierende Strei-
tigkeiten. Eine Vielzahl (internationaler) Verlriebs-
verträge enthält Schiedsklauseln. Der nachfolgende
Beitrag behandelt Besonderheiten des intemationalen
verlriebsrechtl ichen S ch i edsverfahrens.

I. Einführung
Nach Auskunft der ICCr entlállt ein Großteil der bei ihr an-
hängigen Schiedsverfahren anf vertriebsrechtliche Streitig-

lnternational Chamber of Corrurercc (ìCC). Àhnlich bel der VIAC (ln-
tenìatiorìal Arbitral Centre of the Austrian Federll Econonrjc Chamber);
s Sippl/Setlruli-Míiller, in: Conrad/Münch/Black-Branch, International
Corrrrrcrcial Arbitration,20l3;$ 6 Rdnr. 6.29: 13"/o.



keiten, insbesondere auf Handelsvertreter-, Vertragshändler-
oder Franchisestreitigkeiten mit internationalem CharakteÉ'
Dies liegt an der Stärke der deutschen Exportwirtschaft, die

deutsches Recht in fremde Regionen betreffende Veftriebs-
verträge exportiert. Bekanntermaßen sind Vertriebsstreitig-
keiten schiedsÍÌihigr und Entscheidungen staatlicher Ge-

richte in vielen Staaten nicht anerkennungsláhig - anders als

verfahrensabschließende Entscheidungen von Schiedsge-

richten. Da 152 Staaten das New Yorker-ubereinkommen
vom 10. 6. 1958 (NYC)4 über die Anerkennung und Vollstre-
ckung ausländischer Schiedssprüche unterzeichnet haben,

ist - gerade in arabischen Staatens - die Vollstreckung von
Schiedssprüchen leichter als die Vollstreckung von Ent-
scheidungen staatlicher Gerichte6. Dies zwingt zu Schieds-

abreden. Gelegentlich einigen sich die Parteien auch nach -
u.U. längeren Auseinandersetzungen vor staatlichen Ge-

richten unterschiedlicher Nationalität auf eine Schiedsver-

einbarung, urn die Angelegenheit zu fordern. Angesichts ih-
rer praktischen Relevanz besteht Anlass, solche vertriebs-
rechtlichen Streitigkeiten zu beleuchten?.

II. Inhalt der Streitigkeiten

Worum geht es in internationalen vertriebsrechtlichen
Schiedsverfahren? Klassisch sind Auseinandersetzungen
über Provisionsansprüche (in Deutschland $$ 87ff. HGB),
den Ausgleichsanspruch (in Deutschland $ 89b HGB) und
Schadenersatz ínfolge einer angeblich unberechtigten Kün-
digung ($ 89a Abs.2 HGB, tut.280 BGB). Der Streitwert
solcher Auseinandersetzungen valutiert meist signifikant
oberhalb des Streitwerts der Verfahren vor staatlichen Ge-

richten. Allein der Provisionsanspruch für die Vermittlung
von Geschäften des Anlagenbaus (Beispiel: Ölraffinerien)
kann Millionenhöhe pro Objekt erreichen. Häufiger sind
Streitigkeiten aus Handelsvertreter- und Vertragshändler-
verträgen, seltener aus Franchiseverträgen, außer vielleicht
Master-Franchiseverträgen. Internationale Schiedsverfahlen
dienen votwiegend dem Zw eck, die Vollstreckungsfiihi gkeit
der Entscheidung zu sichern. Häufig ist die Wahl eines

Schiedsverfahrens auch ein Kompromiss, da keine Partei ein
staatliches Gericht am Sitz der anderen Partei akzeptieren
will8. Nationale Schiedsverfahren sichern eher den Geheim-
nisschutze.

III. Schieds- und Rechtswahlklausel

1. Schiedsort und Schiedsgerichtsordnung

Nach den Erfahrungen des Verfassers sind in Verlriebsver-
träge mit deutschen Unternehmen eingefügte Schiedsklau-
selnlo mit Bezugzur ICC oder zu ,,neutralen Ländern" häu-

fig, etwa SCC1r, VIACT2 und - auch wegen der räumlichen
Nähe im Vordergrund stehend - zu Schweizer Schiedsge-

richten (etwa Swiss-Rules), z.T. vermittelt über ICC-
Schiedsklauseln mit Schweizer Schiedsortt3. Die Vorteile
eines institutionalisiefien gegenüber einem Ad-hoc-
Schiedsgericht sind offensichtlichra. Der Vorleil einer diszi-
plinierenden und kontrollierenden Aufsicht einer Schiedsor-
ganisation auf das Schiedsverfahren überwiegt denkbare

Kostenvorteile des Ad-hoc-Gerichts. Eine solche Aufsicht
ist wertvoll, da die am häufigsten genannte Stärke des

Schiedsverfahrens - schnelle Streitentscheidung in mu einer
Instanz - auch ihre größte Schwäche begründet: Den Man-
gel einer kontrollierenden Berufungsinstanz (die aber ver-
einbart werden darf und damit typische Fehler eines erstins-
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tanzlichen Gerichts. Sowohl die Ad-hoc- wie auch die ins-

titutionalisierte Schiedsgerichtsbarkeitr5 bevorzugt den

Schiedsort Schweizr6. Trotz aller Bemühungen vieler Län-

der um einen vergleichbaren StatusrT sind die ,,Neutralität"
und die Gründlichkeit Schweizer Schiedsrichter hoch geach-

tetr8. Sie haben sich den Ruf erarbeitet,,,unbestechlich" und

,,sorgsam" zu agieren. Darüber hinaus finden sich besonders
in Zürich zahlreiche auf Schiedsverfahren spezialisierte
Dienstleister, etwa Court Reporlerre und Übersetzer. Hinzu

2 Internationalen Charakter tragen Vertriebsverträge mit Parleien ver-

schiedener Staaten oder Verträge betreffend ein nicht ausschließlich
deutsches Vertragsgebiet. Zur Abgrenzung Weigand, in: Weigand Practi-

tioner's Handbook on International Arbitration, 2002,Part I Rdnr. 45 ff.
3 Semler, in: FS Wegen, 2015, S 7ßff.,745¡' Ende, Verlriebsrecht,

3. Aufl. 2014, Vor $ 84 Rdnr. 51 1; Thunte, in: Küstner/Thume, Hand-

buch des gesamten Verlriebsrecbts I, 5. Aufl. 2015, Kap. XI Rdn¡. 159;

Hopt, Handelsvertreterrecht, 5. Aufl. 2015, $ 92c Rdnr. 12. Weder die

zwìngende Natur des Handelsvertreterrechts, das Verzichtsverbot des

$ 89b HGB noch kartellrechtliche Streitpunkte stehen entgegon; s.

Hopt, Handelsvertreterrecht, 5. Aufl. 2015, $ 92c Rdnr. 12; Schlitze,

Schiedsgericht und Schiedsvcrfahren, 5. Aufl. 2012, Rdnr. 200, 638;

BaumbacV Ha rtmann, ZPO, 73. Aufl . 20 I 5, $ I 030 Rdnr. 4.

4 Das New Yorker Übereinkomtnen ùber die Anerken¡ung und Vollstre-
ckung ausländischer Schiedssprüche v 10. 6. 1958 (Engtisch: ,,Cottven-
tion on the Recognition and Enlorcetneut ofForeìgn Arbitral Arvards")
verpfl ichtet die unterzeichnenden Staaten, Scl.riedsvereinbamngetl als

Auischluss des gerichtlichen Rechtswegs zu akzeptieren und Schieds-

sprüche der in anderen Staaten durchgeführten Schiedsverfah¡en anzu-

erkennen und zu vollstrecken. Es gibt immer noch ca. 50 Länder, die kei-
ne Mitgliedstaaten der NYC bzw. der beiden Genfer Schiedskonventio-
nen sind. In diesen Ländem kann gleichwohl nach nationalen Schiedsge-

setzen die Zuständigkeit eines Schiedsgerichts vereinbart werden; näher

Detzer/Ullrích, Intemationale Vertriebsvereinban¡ngen, 20 14, S. I 63.

ZumNYC WoffiNYC,2012.
5 Btilz, RIW 2012, 354; Ti'ittnmnn, Mitteilungsblatt DAV lnternationaler

Rechtsverkehr I/15 Nr. 49, S. 6.
6 Ygl. Thume (Fn.3), Kap. XI Rdru. 159; Wauschkuhn/Teichmann, inl

Floh¡/lVauschkuhn, Vertriebsrecht,2014, $ 92c Rdnr. 36. '

7 Vgl. bereits Semler (Fn.3), S.7a3; sowie Rlsse/,þel¡/, ZVertriebsR
2012, l5l Das vertriebsrechtliche Schiedsverfafuen sei ein Marathon,
kein Sprint, ein Schiedsve¡fah¡en kein staatlicher Prozess, die klare Po-

sitionierung gegen/für die,,document production" erforderlich, meist

wi.i¡den zwischen30-700/. der Klagsumme zuerkannt, so dass eine Zu-
vielforderung strategisch gewünscht sein könne. Es müsse nicht dcr

,,beste", sondem der ,,richtige" Schiedsrichter gewählt werden, bei sei-

ner Wahl sei die Zusammensetzung des Schiedsgerichts zu benicksichti-
gen, der Anwalt müsse die Schiedsrichter-/Schiedsgerichtsszene ken-

nen, das Gericht emotional für sich gewinnen, Bilder sptechen lassen,

notwendige Arreize für alle setzen und die Datenflut organisiert wer-

den.
8 Lachmann, Handbuch für die Schiedsgerichtspraxis, 2. Ãttf7. 2002,

Rdff. 140f.
9 Nationale Schiedsstreitigkeiten werden meist nach den Schiedsordnun-

gen der lokalen Handelskammem sowie der DIS gefüha. Nicht selten

bezweckt eine ,,nationale" Schiedsklausel, die Vertriebsmittler von dem

ihnen und ihren Hausanwälten oft fremden Schiedsverfahren abzu-

schrecken. Das Gleiche gilt nicht selten auch fÌir ,,internationale"
Schiedsklauseln.

10 Ein Überbtick möglicher Schiedsklauseln findet sich bei Conrad/Cilin-
gir/Baumbach, in: Conrad,Münch/Black-Branch, Intetnational Com-

me¡cial Arbihation, 2013, $ 2. Das Werk enthält auch Musterklauseln
fü¡ Verfahren vor zahlreichen Schiedsorganisationen sowie weitere hilf-
reiche Dokumente.

1 I A¡bitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce.
12 S. hiern Detzer/Ulrich (Fn. 4), S. 165.
13 Zt den oft gewählten Schiedsordnungen s. DetzerftJllrich (Fr'.4),

s. 165 f.
14 Thume (Fn. 3), Kap. XI Rdnr. 160; Lionnet/Lionn¿l Handbuch der inter-

nationalen und nationalen Schiedsgerichtsbarkeit, 3. Aufl. 2005,

S. 200ff.; s. atch Bühler/Jarvin, in: Weigand Practitioner's Handbook
on International A¡bitration, Part l, 2002, Rdn¡. 1 25 ff.

1 5 Zum Unters chied Schütze (Fn. 3), Rdnr. 3 8 ff.
16 Schütze (Fn.3), Rdnr. 52; Weigand (Fn. 2),Part2,Intro. Rdnr. 32.
17 In Deutschland insbesondere der DIS, zudem auch lokaler Vereine zur

Förderung des Schiedsgerichtswesens, in Hamburg etrva der HAC
(Hamburg Arbihation Circle).

18 Weshalb sie häufig als Schiedsrichter ernannt werdeq s. Bühler/Jaruin
(Fn. 14), Part 2, Intro. Rdnr. 25.

19 Court Reporter erstellen ein Protokoll der mündlichen Verhandlung,
meist ein Wortprotokoll.
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tritt, soweit es Zürich betriffl, die gemeinsame Sprache so-

wie die leichte Erreichbarkeit dank des internationalen Flug-
hafens.

Die Wahl eines nicht-deutschen Schiedsortes spricht für die
Verhandlungsstärke des Vertriebsmittlers. Der¡r ein deut-
scher Exporteur wird" sofern er aufgrund der Umstände (etwa
Vollstreckungsmöglichkeiten) das regelmäßig bevorzugte
deutsche staatliche Gericht2o nicht wählen kann, versuchen,
Deutsch als Schiedssprache und die Zuständigkeit eines in
Deutschland ansässigen Schiedsgerichts zu vereinbaren, et-
wa ein DlS-Schiedsgericht2l oder ein Schiedsgericht der lo-
kalen Handelskammen,-r2. Ein ausländischer Schiedsort und
die Wahl der englischen Sprache als Schiedssprache sind
folglich oft das Ergebnis zähen Ringens beider Parteien23.

Zu unterscheiden sind der vereinbarte und der tatsächliche
Schiedsorl. Meist wird das Schiedsverfahren dort durchge-
führt, wo der Vorsitzende des Schiedsgerichts seinen Sitz
hat. Häufig ist dies ebenfalls die Schweiz. Am tatsächlichen
liegt dann auch der rechtliche Schiedsort?4. Das gilt wohl
selbst darur, falls die gewählte Schiedsorganisation ihren
Sitz am vereinbarten Schiedsort haben sollte.

auf die Besonderheiten des Ausgleichsanspruchs bezogen.
Vielmehr begründet ,,Ingmar" den zwingenden Charakter
mit all gemeinen Erwägun gen zum Zw eck der HV-RL.

Zu Unrecht wird z.T. der Rom I-VO und dem restriktiven
Begriff der Eingrifßnorm in Art. 9 Abs. I Rom I-VO eine
Einengung2e der Ingmar-Rechtsprechung oder eine Abkehr
von ihr entnommen3o. Denn,,Ingmar" beruht auf der IIV-RL
und nicht der Rom I-VO und es kann angesichts des beson-
deren Stellenwertes, den der EuGH den zwingenden Regeln
der IfV-RL zubilligte, nicht erwartet werden, dass er seine
Rechtsprechung infolge der Implementierung der Rom I-
VO ändernwird.

b) Unwirl<s amkeit aus au/3 ereurop dis cher Si cht

Spiegelbildlich kann nichteuropäisches Recht des Vertriebs-
ortes international-zwingend sein und materiell-rechtlich
die Anwendbarkeit deutschen Rechts und/oder verfahrens-
rechtlich die Wirksamkeit einer Schiedsklausel3r hindern.
Streitgegenstand wird oft die Wirksamkeit des bei einem au-

ßerhalb der EU oder des EWR liegenden Vertriebsoftes
gem. $ 92c Abs. I HGB möglichen Ausschlusses zwingen-
den Handelsvertreterrechts32, ebenso der Ausgleichsaus-
schluss nach $ 92c Abs.2 HGB. Das gewählte deutsche
Recht kann mithin durch international-zwingendes lokales
Recht nach Art. 9 Abs. 3 Rom I-VO33 derogiert oder ersetzt
werden. Die Wirksamkeit der Rechtswahl (und der Schieds-
klausel, dazu unten, Ziff.III.4.) ist deshalb auch durch lo-
kale Anwälte am Sitz des Vertriebsmittlers zu prüfen. Abso-
lut sichere Prognosen dazu, wie ein Schiedsgericht oder ein
nationales Gericht in einem eventuellen Anerkennungs-
oder Auflrebungsverfahren entscheiden wird, kann niemand
geben.

Gerade die Handelsverlreterrechte arabischer, aber auch die
vieler südamerikanischer3a und anderer Staaten sind recht
protektionistisch und aus ihrer Sicht international-zwin-
gend35. Weniger streng sind tendenziell die Händlerverträge
betreffenden Gesetze jener Länder. So wird beispielsweise

20 Detzer/Ulricå (Fn. 4), S. 164.

27 Bredow in: Conrad,/Münch/Black-Branch, International Commercial
Arbitration, 2013, $ 10.

22 Detzer/Ullricl (Fn.4), S. 164.

23 Detzer/Ulb'icå (Fn. 4), S. 164 f.
24 S. etwa Schíitze (Fn. 3), Rdnr. 533.
25 Die SCC-Schiedsgerichtsbarkeit war schon in sowjetischer Zeit bei dort

situierten Parteien beliebt; s. Schütze, in: Schütze, Institutional Arbitra-
tion,2013, Intro Rdff. 6

26 EuGH, Urt. v. 9. 11. 2000 - C-381/98, NJW 2001, 2007 m. Anm. Sl¿¿r-

dinger (NJW 2001, I 974) : VersR 2001, 6l ? : ZIP 2000, 2 1 08 : EWiR
2000, 1061 (Freitag): EWS 2000, 550: BB 2001, l0 m. zust. A¡m.
Kindler: DB 2001,36: EuZW 2001, 50 m. Anm.,R¿icÀ: RIW 2001,
133; ebenso l1orn, SchiedsVz 2008, 209, 217; Hopt (Fn.3), $ 92c
Rd¡r¡. 10; MänchKommHGB/v. Hoyningen-Hrtene,3. Anfl.2010, $ 92c
Rdn¡. 7; Genzow, in: Ensthaler, Gemeinschaftskon.ìmentar zum HGB,
8. Aufl. 2014, $ 92c Rdnr. 4;kstt. Schwarz, ZVgìRWiss l'01 (2002),45.
Zur Ingmar-EntscbeidungEnñe (Fn. 3), $ 92c Rdn¡. 59 fl'.

27 Sog. ,,Handelsvertreter-Richrlinie" 86/653ÆWG (HV-RL), ABI EG v.

3l . 12. 1986, Nr. L382/17 .

28 Emde(Fn.3), $ 92cRdnr. 61.
29 Hopt (Fn.3), $ 92c Rdnr. 10a; Hoffmann,Ews2009,254,258-
30 Kieninger, in: Festsch¡ift K¡opholler,2008, S. 507
31 Bälz,PJW 2012, 354; Detzer/Ullrich (Fn. 4), S. I 63 ff.
32 Zut Wirksamkeit eines solchen Ausschìusses: Emde (Fn.3), $ 92c

Rdff.29ff.
33 Die Rom I-VO ist nach ihrem A¡t. 28 nu¡ auf Verträge anzuwenden, wel-

che ab dem 17. 12.2009 abgeschlossen wurden Verträge, die bis zum
16. 12 2009 abgeschlossen wurden, unterliegetr weiter dem (im Ubrigen
aufgehobenen) EGBGB; s etwa ðnrr1e (Frt 3), $ 92c Rdru'. 43

34 S. Detzer/Ullrich (Fn.4), S. l6l
35 Eine Liste ,,problematischer Staaten" findet sich bei Detzer/Ullrich

(Fn. 4), S s2 ä.

2. Gewähltes Recht

Ein deutscher Unternehmer wird versuchen, deutsches
Recht zu vereinbaren. Ein ausländischer Verhiebsmittler
strebt nach seinem Heimatrecht. Wird deutsches Recht pro-
rogiert, spricht dies für die Verhandlungskraft des deutschen
Exporleurs. Oder die Wahl ist ein Kompromiss, wie ihn der
Verfasser in einem Vertriebsvefirag zwischen einem russi-
schen Unternehmer und seinem türkischen Distributor gese-

hen hat (mit der Vereinbarung der Zuständigkeit der SCC25).

3. Unwirksamkeit der Rechtswahlklausel

a) Unwirksamkeit aus europäischer Sicht

Die Ingmar-Entscheidung26 des EuGH hat auf die Klage ei-
ner als Handelsveftreterin tätigen britischen Gesellschaft die
Unwirksamkeit einer zum Recht Kaliforniens weisenden
Rechtswahlklausel mit dem international-zwingenden Cha-
rakter der Artt. 17-19 HV-RL 198627 begründet (heute
Ar1.3 Abs.4, Art.9 Abs.3, vielleicht auch 4r1.21 Rom
I-VO). Besteht ein ,,starker Gemeinschaftsbezug" eines Ver-
triebsvertrages, z.B. bei innereuropäischer Tätigkeit des

Handelsveftreters2s, ist, so die Ingmar-Entscheidung, die
Wahl eines Nicht-EU-Rechts unwirksam, soweit die Rechts-
wahl zwingendes Ausgleichsrecht der HV-RL ausschließt.
Es spricht viel dafür, dass für andere für die Mitgliedstaaten
und die Pafteien zwingende Vorschriften der HV-RL ebenso

zu entscheiden wäre: Die Begründung für den international
zwingenden Charakter der Richtlinienvorschriften wird ins-
besondere in Rdnr. 21 der Ingmar-Entscheidung einerseits
aufden Schutz der Handelsvertreter und andererseits aufdie
Vereinheitlichung und Stärkung der Sicherheit im Handels-
verkehr gestützt. Über die Gmppe der Handelsvertreter soll
die Niederlassungsfreiheit und der unverfâlschte Wettbe-
werb im Binnenmarkt geschützt werden. Der EuGH hat fest-
gestellt, dass aus diesen Gründen die Einhaltung der Richtli-
nienbestimmungen, von denen die Parteien nicht abweichen
dürfen, für die Verwirklichung der Ziele des EG-Vertrages
unerlässlich ist. Folglich kann von ihnen nicht durch Rechts-
wahl der PaÍeien abgewichen werden. Die Urnsetzungsnor-
men sind daher als international zwingende Vorschriften zu
behandeln. Die Begründung des EuGH ist in keinem Aspekt



diskr,rtiert, ob Vorschriften, die als Voraussetzung der Be-
rufsausûbung eine Registereintragung verlangen (2.8. in
Bahrain, Kuwait oder den VAEr6), tiber Art. 9 Abs. 3 Rom I-
VO Gellung zu verschaffen ist3?. Das Gleiche gilt ÍÌir außer-
europäisches Kartell-38 und Ausgleichsrecht3e sowie - wenig
vertriebsrechtstypisch - möglicherweise sogar für das Ver-
bot der Verzinsung nach dem Scharia-Recht arabischer Län-
dera0. Beschweren darf man sich hierüber spätestens seit der

Ingmar-Entscheidung nicht. Wähend frilher das zwingende
Handelsvertreterrecht und insbesondere der erst 1953 einge-
führte Ausgleichsanspruch des $ 89b HGB nicht als interna-
tional-zwingendes Recht angesehen wurdenar (da das deut-
sche Recht bis 1953 auch sehr gut ohne ihn leben konnte),
sieht dies die woht h. A. spätestens seit der Ingmar-Entschei-
dung und del Implementation des diese Entscheidung um-
setzenden Art. 3 Abs.4 Rom I-VO (ähnlich Art.9 Abs.2
Rom I-VO) anders: Gerade der europäische Ausgleichsan-
spruch wird als international-zwingend verstandena2.

36 Häuslschnid, in: Reitlunaun/Martiny, Internationales Verlragsrecht,
7. Aufl.20l0, Rdnr. 2230.

37 Dañir Birk, ZYglRWiss. 79 (1.980), 268, 283 (It^Iieî); Elwan,
ZVglRWiss. 80 (1981), 89, 145 f. (Agypten); Kriig¿r, in: FS Kegel, 1987
S. 269 ff., 28 t ff. (Arabien); MünchKommBGBlMartiny,5 Aufl. 2010,
VO (EG) 59312008 Art. 9 Rdn¡. 98; Hriuslschnricl (Fn.36), Rdnr.2230;
anders OLG Köln, IPG 1977 Nr.7, 58 (Agypten); Noetzel, DB 1986,
209,212 (tuabien)-

38 Dalìir: Clausnítzer/Iloopen, BB 2008, 1798, 1805; TÞichmann, 'tn'.

Flohr/Wauschkuhn, Verlriebsrecht (Fn. 6), A¡t. 9 Rom I-VO Rdnr. 17.

39 EuGH, Urt. v. 17. 10. 2013 - Rs. C-184/12, EWS 2013, 422 : RIW
2013,874: ZVertriebsR 2014, 55 = EWiR 2014, 11 (Mankowski) m.
Anm.. v. Bodungen, BB 2014, 403 zu Art. 7 Abs. 2 EVÜ - betrifft den

Schutz eines europäischen Rechts vor deur anderen; ICC-Schiedsge-
richt, Urt. v. 22. 4. 2013 - 17 733 IJP.F lCA zum Dec¡ee 78/7 1 gem. dem
Recht Guatemalas; a.A. Teichmann (Fn 38), Art.9 Rom I-VO
Rdn¡. 18. AtchHeinicke, ZVertriebsR 201j,275,27'l f. hältes fürmög-
lich, dass ausl. Ausgleichsrecht zwingend ist S. hierzu generell lü'ausch-

hthn/Teichntann, in: Flohr/IVauschkuhn, Vertriebsrecht (Fn. 6), $ 92c
Rdn¡. 36. Insbesondere gibt es Fälle, in denen das nationale Ausgleichs-
recht seine intemational-zwingende Natur selbst und eindeutig be-
stimmt (etwa das belgische Recht, s. Grä,fe/Giesa, ZVertriebsR 2014,
29, 30), was u.U. zu beachten sein wird. So haben belgische Gerichte
Schiedsgerichtsentscheidungen wegen der Missachtung zwingenden
belgischen Vertriebsrechts die Anerkennung versagt; Audi-NSU-Auto-
union AG v SA Adelin Petit & Cie, Court of Cassation,28. 6. 1979,5.
Yearb. Comm. Aft . 257 ( 1 980) ; Sebastian International Inc. v. Common
Markets Cosmetics NY Court of Cassation, 14. 1.2010, Rechtskundig
Weekblad (2010 11), S. 1087; zusammenf. Wautelet, A¡bitration of Di-
stribution Disputes Revisited, The Practice of Arbitration, 2012,
S.217tr Nach Bozbel, RIW 2011, 125,129; lltauschkuhn/Teichmann,
a. a. O., $ 92c Rdn¡. 36 sôlt der Ausgleichsanspruch in der Türkei inter-
national-zwingendes Recht bilden. Richtigerweise muss der Richter das

intemational-zwingende ausländische Recht mit dem des Forums ver-
gleichen und dann ggf. das günstigere, zwingende ausländische Recht
anwenden (Wnkler v. Mohrenfels, ZVertriebsR 20 14, 281, 285)'

40 S. Conrad/Cílingir/Baumbach (Fn. l0), $ 3.57. Es kann sich deshalb an-

bieten, über den Zinsanspruch eine separate Entscheidung zu beantra-
gen.

41 S. noch BGH, Urt. v 30. 1. 1961 - VII 2P.180/60, NJW 1961, 1061'
1062; OLG FrankturlM., Urt. v. 14. 6. 1960 - 5 U 243159, BB 1960,

836.
42 EuGH, Urt. v. 9. 11. 2000 - C-381/98, NJW 2001, 2007 m. AnmStau-

dinger Q\IW 2001, 1974): VersR2001,617 : ZIP 2000, 2108 = EWiR
2000, 1061 (Freitag): EWS 2000, 550: BB 2001, 10 m. zust. Anm.
Kindler =DB 2001,16 -F;uZW 2001, 50 m. Ar¡rn. Reich: RIW 2001,
133; Hopt (Fn. 26), $ 92c Rdnr. l0; MünchKommHGBlv. Hoyníngen-
Huene @n. 26), $ 92c Rd¡r. 7; Genzow (Fn. 26), $ 92c Rdnr. 4; Semler
(Fn. 3), S. 743,746f. - jedenfalls im Umfang des von der RL gewählten
Mindestschutzes, 5.747 î.: Ayad/Schnell, BB 2012,3104; Teíchmann/
Wauschkuhn, ZVertriebsR 2012, 274, 279; Beítzke, DB 1961, 531;
Ebewoth, RIW 1984, 165; Wauschlaùn/Teichmann (Fn. 39), $ 92c
Rdn¡. 40 (Handelsvertreter), 56 (Vertragshàndler); Teichmann (Fn. 38),
Art.9 Rom I-VO Rdnr.20ff. bei starkem Gemeinschaftsbezug (Han-
delsvertreter); wohl auch Krümnrcl, in: Praxishandbuch Vertriebsrecht,
2. Aufl. 2011, $ 6 Rdnr. 51; a.A. Wegen, WiB 1994, 256 zu Art.34
EGBGB,' Teíchtnann (Fn. 38), Art. 9 Rom I-VO Rdn¡. 27 bei fehlendem

,,starkem Gemeinschaftsbezug" unter Hinweis auf das nachfolgend zit.
BGH-Urt., da die öffentlichen Gerneinwohlinteressen sich nicht so

schnell wie die Gesetze änderten; Valditti,Der Schutz der schwächeren
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Nicht nur, dass solcher Protektionismus jedenfalls die Flei-
heit bei der Wahl des Schiedsortes und des materiellen
Rechts (nicht jedoch die Schiedsfühigkeit von Vertriebs-
rechtsstreitigkeitena3) schwächt. Er kann dazu führen, dass

eine Rechtsordnung die Schiedsfähigkeit und ein die
Rechtswahl der Pafteien anerkennendes Schiedsurteil billigt
und eine andere ein gegenteiliges Ur1eil vor den staatlichen
Gerichten am Schiedsorlaa. Parallelverfahren mit paradoxen
Ergebnissen sowie entsprechenden Herausforderungen im
Vollstreckungsverfahren sind zu gewäftigen, etwa eine ne-
gative Feststellungsklage des Unternehmers vor dem
Schiedsgericht und eine Zahlungsklage des Mittlers vor lo-
kalen staatlichen Gerichten4s. Jedenfalls sorgt diese Judika-
tur für Diskussionsstoff und erfordert ggf. kollisionsrechtli-
che Gutachten aus Sicht der betroffenen Rechts- und Ver-
fahrensordnungen (s. unten, Ziff. VIII.).

4. Unwirksamkeit der Schiedsklausel

a) Unwirksarulceit aLß europäischer Sicht

Aus der Ingmar-Entscheidung werden verfahrensrechtiiche
Folgen abgeleitet, mit denen sich der EuGH in detn zuvor
vor staatlichen britischen Gerichten geführten Verfahren (es

gab im Fall Ingmar keine aufeinen außereuropäischen Ge-

richtsstand weisende Gerichtsstandsklausel) nicht zu be-

schäftigen brauchte. Jene Folgen haben namentlich, aber

nicht nura6 im Schiedsverfahrensrecht Bedeutung. So wurde
die Unwirksamkeit der zu einem außereuropäischen Ge-

richtsstandaT leitenden Schieds- und Gerichtsstandsverein-
barung von deutschen staatlichen Gerichten aus einer ,,ver-
fahrensrechtlichen Fortsetzung" der Ingmar-Entscheidung
sowie gleichfalls dem international-zwingenden Charakters
des $ 89b HGB bzw der Artt. 17-19 HV-RL hergeleitetas.

Verlragspartei im intemationalen Vertriebsrecht, 2013, S. 330 (nur halb-
zwingend); MünchKommBGB/Martiny,5. Aufl. 2010, VO (EG) 593/
2008 Art.4 Rdru. 125; zum deutschem Recht oh¡e europäische Präfor-
mation auch BGH, Urt. v 30. I 1961 - VII ZR 180/60, NJW 1961,

1061, 1062; OLG Frankftrt/M., Urt. v. 14. 6. 1960 - 5 U 243159,88
1 960, 83 6. N ach Tei ch ma nn/ Wau s c h ku hn, ZVertriebsR 20 12, 27 4, 27 8,
kommt es auf den Ei¡zelfall an. lnternational-privahechtliche Gerech-
tigkeit und Kongruenz erfordern mglw. keine Sonderanknüpfung, da es

sich namentlich bei Ausgleichsansprüchen um Nonnen zur Regelung
individueller Rechtspositionen handelt und insoweit die international-
privatrechtliche Anknüpfung die nötige Abwägungsentscheidung trifft.

43 Denn die Wahl eines Schiedsortes am Vertriebsort bleibt möglich. Zu-
dem kann die Geltung des intemational-zwingenden Rechts des Ver-
triebsorles im Vertriebsvertrag festgelegt werden, was die Argumenta-
tion erschwert, ein außerhalb des Vertriebsortes belegenes Schiedsge-
richt werde jenes Recht missachten.

44 S. etwa Wautelet (Fn. 39), S. 217, bei Fn. 57 I 69.
45 Semler (Fn. 3), S. 743, 745f.: Ergeht die Entscheidung des deutschen

staatlichen Gerichts vor der des Schiedsgerichts, wäre die schiedsge-
richtliche Entscheidung in Deutschland nichtig oder aufhebbar.

46 Im Grunde genommen handelt es sich um ein allgemeines Problem der
Wirksamkeit von Gerichtsstandsklauseln, so dass ein generelles Miss-
trauen gegenúber Schiedsgerichten nicht Grund der Rechtsprechung ist.
Denn auch eine Schiedsklausel ist eine Gerichtsstandsklausel. Zu die-
sem Problem -E¡n de (Fn. 3), Vor $ 84 Rdn¡. 500 ff.

47 Bei einem EU-Gerichtsstand ist die Anwendung der international-zwin-
genden ÉIV-RL gesichert; s. OLG Hamburg v. 14.4.2004 - 13 U 76103,
NJW 2004, 3126; OLG Stuttgaft, Hinweisbeschl. v.29. 12.2011 - 5 U
12611 I Rdnr. 35.

48 OLG Stuttgart, Beschl. v. 29. 12. 201 1 (Flinweisbeschl.), v. 1 6. 1. 2012 -
5 U 1261 1 1, best. durch BGH, Nichtannahmebeschl. v. 5. 9. 2012 - YII
ZR 25112, BB 2012, 3103 m. Anm. Ayad/Schttell md Eckhoff, GWP.
2012, 486 und zust. Ãnm. Meyer, ZVertriebsR 2014, 352, 358 - Ge-
richtsstandsktausel zu staatlichen Gerichten in Virginia; OLG München,
UrL v. 17. 5.2006 7 U 1781106, WM 2006, 1556 : EWiR 2006,621
(Emde) m. teilw. krit. Anm. ¡R¡'iÁl, 1PRax2007,294 - einerseits zurAAA
weisende Schiedsklausel, andererseits Verweis zu kalifomischen staatli-
chen Gerichten, die Frage der Perplexität wu¡de nicht erörtert; Accen-
tuate Ltd. v. Asgira Inc., Queen's Bench Division, (2009) EWHC 2655
(QB); Emde (Fn. 3), Vor $ 84 Rdnr. 505 f .; MankowsÀ2, in: Yearbook ol
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Man wird wohl davon ausgehen dürfen, dass andere zwin-
gende Regeln der HV-RL den gleichen Schutz genießenae (s.

bereits oben).

Um die Unwirksamkeit der Schiedsklausel anzunehmen, ge-
nügt nach Ansicht dieser Gerichte, ebenso wie nach der Ing-
mar-Entscheidung, die nahe liegende Gefahr, dass das
Schiedsgericht des Drittstaates die zwingenden Vorschriften
der lfV-RL nicht zur Anwendung bringt, was i. d. R. veÍnu-
tet werden soll, sofem die Rechtsordnung des Drittstaates
keine Vorschriften kennt, die den Rl-Vorschriften entspre-
chenso. Die Schiedsklausel kann sogar unwirksam sein,
wenn das derogierte Drittlandrecht den Ausgleichsanspruch
oder sonstiges abgewähltes, zwingendes RL-Recht wirt-
schaftlich kompensiert, etwa durch höhere Provisionensr.
Denn,,Ingmar" hat den international-zwingenden Charakter
der HV-RL bejaht, ohne nach dem Inhalt des gewählten
Drittlandrechts zu differenzierens2. Auch ein etwa in
Deutschland oder Polen für eine Schweizer Firma tätiger
Handelsvertreter, mit dem die Geltung des Schweizer
Rechts vereinbart wurde, kann sich aufdiese Judikatur (oder
die oben unter Ziff.III. 3. angesprochene Unwirksamkeit
der 'Wahl außereuropäischen Rechts) berufen, sofern ihm
nach Schweizer Recht ein geringerer Ausgleich auf ,,Kund-
schaftsentschädigung" gem. Art.4l8 u OR zusteht53. Da

Private Intemational Law, Vol. X, 2008, S. 19, 48f.; Oetker/Busche,
HGB, 4. Aufl. 2015, $ 92c Rdnr.3; abl. Dathe,NJOZ 2010,2196:
NJW 2010, 3194; Quinke, SchiedsVZ 200'7,246; Rùhl,lPRax200'1,
294, 297 ff.;.I/orn, SchiedsVz 2008, 210, 217 f .; Michaels/Kamman,
EWS 2001,301,310;Hopt (Fn.3), $ 92cRdnr. 12; Courd'appel dePa-
ris, Uft. v 24.11.2005, Rev. arb. 2006,770¡' i. E. auch abl. (aber zum
Rcchtszustând vor der HV-RL) BGH, Uft. v.30. l. 1961, NJW 1961,
1061, 1062. Kleinheisterkamp, RabelsZ 73 (2009),818, 829 stimmt
dem OLG München mit der Begründung zu, Schiedsgericbte seien nicht
an die Kollisjonsrornen der lex loci arbítrii gebtnden. Der belgische
Cou¡ de Cassation v. I 6. 1 1. 2006 (Van Hopplynus Instruments S.A./Co-
herent Inc.), Rev. dr com bel ge 2007 ,889, 890 m. A¡m. Merlens sowie
Kleinheisterkantp, RabelsZ 73 (2009),818 hat eine i. E. identische Ent-
scheidung getroffen. Jedenfalls wäre eine der Klage stattgebende kali-
fornische Entscheidung in Europa anerkennungs- sowie vollstreckungs-
unfáhig (Kleinheisterkamp, RabelsZ '73 12009),818, 832f1.; Quinke,
SchiedsVZ 200'1,246,250; a. A. Semler lFn.3l,5.743,745). Die Jucli-
kate liegen auf der Linie von BGH, Urt. v. 1. 12. 2005 - VIIIZR 191103,
RIW 2006, 144 (zu einer Gewinnzusage). Problematisch ist, soweit die

$$ 2 I , 23 ZPO nicht eingreifen und der Beklagte seinen Sitz außerhalb
des Arrvendrmgsbereichs der EuGWO hat, die Suche nach einem deitt-
schen Gerichtsstand. Es könnte daran gedacht werden, Art. 7 Nr. I lit. b
EuGWO 2012 analog anzuwenden, um den verfahrensrechtlichen
Schutz sicherzusfellen (Enile, ZVertriebsR 201 5, 384).

49 Detzer/UllricÀ (Fn. 4), S. 178.

50 Nach Ansicht von Dcråe (NJW 2010,3194: NJOZ 2010, 2196) fühfi
das Ingmar-Urteil außer im Fall des Provisionsdumpings nicht dazu,
dass ein am außereuropäischen Gerichtsstand erstrittenes Urteil inner-
halb Europas wegen Verstoßes gegen den anerkennungsrechtlichen ord-
re public n\chlanerkannt oder vollstteckt rverden kann. Fürjene Auffas-
sung spricht nach Ansicht von Dathe $ 92c Abs.2 FIGB, demzufolge
auch dem innerhalb Europas tätigen Schiffiaktsveñreter kein Aus-
gleichsanspruch zusteht (dieser füllt allerdings auch nicht unter die HV-
RL, da er kein Warenve¡treter ist, ebenso wenig lállt die außereuropäi-
sche Tätigkeit des $ 92c Abs. 1 HGB unter die frv-Rl). Ggf' müsste die

Frage, so Dathe, atf eine Vorlage nach Art.26'7 AEUV du¡ch den

EuGH geklärt werden. Sofern sowohl Unlernehmer wje Handelsvert¡e-
ter Deutsche uncl in Deutschland tätig sin4 soll kein schutzwlirdiges In-
teresse an der Vereinbarung eines außereuropãischen (Schieds)Ge-
richtsstands bestehen (Dathe, NJOZ 2010, 2196,2201; BGH, NJ\ry
1961, 1061, 1062 - dot aus $ 134 BGB hergeleitet). Eine Ausnahme
soll gelten, wenn die Vefiragsverhandlungen im Drittstaat stattfinden
oder die überseeische Muttergesellschafì ihre Verträge durch eine Toch-
tergesellschaft abschließen lässt.

5l BGH, Nichtannabmebeschl v. 5. 9. 2012 - VII ZR 25112, BB 2012,
3 I 03 n. Ar.rn. Ayadl Sc hnell rnd Eckhoff, GWR 20 I 2, 486, Rdn¡. 6, so-
rvie zust Anrn Meyer,ZYertriebsR 2014, 352,358

52 BGFI, Nichtannahmebeschl. v 5. 9. 2012 - VII ZR 25/12, BB 2012,
3103 m. Anm. Ayad/Schnell und Eckhoff, GV/R 201 2, 486, sowie zust.
Ann. Meyer,ZYertriebsR 2014, 352, 358.

53 lleinicke, ZVert¡iebsR 2013,215,280: Thnne, IHR 2006, 69; Detzer/
Ullrích (Fn.4),5. l'77; i. E. auch LG Düsseldorfl, Urt. v. 30 ll.2012

sich das HGÜ54 nach seinem Art. 2 Abs. 4 nicht auf Schieds-
verfahren beziehr, ändert der Beitritt der EU zu ihm nichts
an der Rechtsprechuîg zvr Unwirksamkeit von Schieds-
klauseln. Soweit es zu staatlichen Gerichten'weisende Ge-
richtsstandsklauseln betrifft, wird man die bisherige Judika-
tur wohl mit Art. 6 lit. b und c HGÜ rechtfertigen.

Der von staatlichen Gerichten angenommene Schutz könnte
jedoch ausscheiden, sofern die lry-Rl nach ihrem A¡t. 1

Abs. 2 unanwendbar ist, etwa außerhalb des Rechts der'Wa-
ren vertreibenden Handelsvertreter. Darüber wird diskutiert,
weil zumindest das deutsche Handelsvertreterrecht der

$$ 84ff. HGB ,,überschießend" umgesetzt wurde55, so dass

es auch für andere als die von der HV-RL erfassten Waren-

Handelsvertretet'6 gilt. Überwiegend wird heute vertreten,
die Rl-Vorschriften seien auch auf nicht von der IIV-RL er-

fasste Mittler anzuwenden, sofern die ggf. auch nru analoge

Anwendung einer nationalen Vorschrift in Frage stehe, wel-
che auf der HV-RL beruhe57, etwa auf Dienstleistungs-Han-
delsvertreter, Vertragshändler und Franchisenehmer. Das

spricht dafür, dass der von Ingmar gewähte Schutz auch für
nicht von der HV-RL erfasste Mittler gi1t58. Entsprechendes
rnuss dann für den verfahrensrechtlichen Schutz zutreffense.
Eingewendet werden könnte jedoch, das Vertragshändler-
und Franchiserecht sei nicht kodifiziert, was gegen seine in-
ternational-zwingende Natur streite.

Gelegentlich wird versucht, diesen verfahrensrechtlichen
Schutz mit dem Argument zu widerlegen, bei mangelnder
finanzieller Fähigkeit zur Durchführung des (ausländi-
schen) Schiedsverfahrens dürfe ein Vertriebsmittler zu den

ordentlichen Gerichten ausweichen60. Jene Argumentation
widerlegt den Schutzzweck der oben (in Fn.48) zäerten
Entscheidungen aber nicht. Denn zum einen handelt es sich

bei fehlenden finanziellen Mitteln um einen eher seltenen
Ausnahmefall. Zum anderen ist unsicher, ob ein im Ausland
angerufenes Schiedsgericht diesen Einwand beachten wird.
Und schließlich muss selbst bei V/egfall der Schiedsklausel
nicht zwingend ein deutscher Gerichtsstand gegeben sein61.

Ob die Unwirksamkeit einer Schiedsklausel tatsächlich dem

international-zwingenden Charakter nationalen Rechts oder

39 O l411'1. Anders mglw, sofern das ausländische Recht e ine gleich-
wertige Vefragsentschädigung kennt, s. d¡ztt Sernler (Fn 3), S 743,
'748.

54 Haager Übereinkommen über Gerìchtsstandsvereinbarungen Zu íhm
An tont o,NJW 20 1 5, 29 I 9.

55 Emde (Fn.3),Vor $ 84Rdff. 31.
56 Waren-Handelsvertreter sind solche, die ,,Waren" i. S. d. Europarechts

vertreiben. ZumBegrifl Entde (Fn. 3), Vor $ 84 Rdnr. l9 ff.
57 EuGH, Ufi. v 3. 12. 2015 - C 338/14;v 17. 10. 2013 - C-l84ll2

Rdnr. 31, EV/S 2013, 422 : RIW 2013,874: EWiR 2014, 11 (Man'
kowski) m. Anm. vor¡ Bodungen, BB 2014, 403, sowie GrtifelGiesa,
ZVertriebsR 2014,29; BGH, Urt v. 23. 11.201 I - VIII ZR 203/10,
NJW-RR 20 I 2, 67 4 : WM 20 12, 469 : IHP. 2012, 63 m. Anm. Thume =
EWiR 2012, 207 (Emde); BGH v. 16. 2. 2011 - VIII 2R226/07,NNV-
RR 2011,614: V/M 2011, 620:D82011,645 Rdff. l9; BGH, Beschl.
v.29. 4.2009 -Y[IIZR226/07 ,YersR 2009, I 1 l6 Rdnr. 9; BGFI, Utt. v.

9.4.2002 X\ ZP.91/99, BGHZ 1s0,248,26or.; Ende (Fn.3),Yor
$ 84 Rdnr. 31. Anders ñir $ 89b Abs.5 HGB (Ausgleichsrecht derVer-
sicherungsvertreter) BGH, Beschl. v. 21.2.2013 -YIIZa l4l12, EWiR
2013,485 (Ende); BGH,tJrr. v.23. I l. 2011 VIII ZR 203ll0, NJW-
RR 2012, 674 - WM 2012, 469: IHR 2012, 63 m. Alm. Tlnnte:
EW iR 20 | 2, 207 (Emd e) Rdnr. 24 ff.

58 Emde (Fn.3), $ 92c Rdnr. 64; Wnklerv. Mohrenfels, ZVefiriebsR 2014,

281,285; GrdfelGiesa, ZvertriebsR 2014,29,34; a.A. Semler (Fn.3),
S 743,747 zum Schiedsve¡fahren; Hagemersler, RIW 2006,498,5021.
Il/auschkuhn/Teichnann (Fn.3'1), 592 Rdnr.42, 54; Teiclunann
(Fn. 38), Art. 9 Rom I-VO Rdnr. 29; Valdini (Fn. 42),5. 335.

59 Zweifelnd nocl't. Emde (Fr. 3), Vor $ 84 Rdnr 505.
60 So Qttinke, SchiedsVZ 2007 ,246,251 .

6l Siehe OLG Mùnchen, rJrt.v.29 4.2015 7 U 185/15, ZVerrriebsR
20 15, 368 nt Aruu Errrle.



der HV-RL entnommen werden darf, ist zweifelhaft, da in-
ternational-zwingendes Recht auch von einem Schiedsge-
richt anzuwenden wäre (dazu sogleichZiff. IV). So gibt es

durchar"rs Schiedsurteile zum Vertriebsrecht, die internatio-
nal-zwingendes nationales Recht achteten62. Die oben in
Fn. 48 zitierlen Entscheidungen gehen hingegen davon aus,

ein Schiedsgericht werde solches Recht missachten. Die
vorgebrachten Bedenken, die in erster Linie an den außer-

europäischen Sitz des Schiedsgerichtes anknüpfen, sind
jedenfalls gegenüber Gerichten supranational tätiger
Schiedsinstitutionen, bei denen jede Partei ihren eigenen

Schiedsrichter mit der von ihr gewünschten Ausbildung
(ggf. nach deutschem Recht) und Nationalität bestimmen
darf (über ihn mag die eigene Sicht der Dinge sowie Vortrag
zur international-zwingenden Natur europäischen Rechts

eingebracht werden) und der Vorsitzende meist aus einem
Drittstaat stammt (Beispiel: ICC), bedenklich. Ein außereu-

ropäischer Sitz des Schiedsgerichtes ist nicht unüblich und
ein häufiger Kompromiss. Skeptischer mag man bei einem
Schiedsgericht sein, welches sich allein aus Mitgliedetn mit
Kenntnissen nur der gewählten Rechtsordnung zusanìmen-

setzt - ein bei einem Dreier-Schiedsgericht angesichts der

Benennung z:weier Schiedsrichter durch die Parteien sowie

der Vielzahl erfahrener, in zwei Rechtsordnungen ausgebil-

deter Juristen schwer vorstellbares Szenario. Zumindest ist
die Voreingenommenheit gegenüber Entscheidungen eines

Schiedsgerichtes mit außereuropäischem Sitz problema-
tisch, sofetn der Vertrag eine Rechtswahlklausel zu einem
EU-Recht enthält. Denn zu ihm zählt sein zwingendes Ver-
triebsrecht. Dann kann auch bei außereuropäischen Schieds-

ort nicht ohne deutlíche Hinweise von einer Missachtung
des vereinbarten europäischen, ilternational-zwingenden
Rechts ausgegangen werden63. Die in Fn.48 zitierten Ent-
scheidungen betrafen Vefträge, in denen Nicht-EU-Recht
und ein außerhalb der EU liegender Schiedsort vereinbart
warene. Zu dieser Konstellation wird vertreten, die Kombi-
nation von Klauseln, die sowohl einen außereuropäischen
Schiedsort als auch außereuropäisches Recht bestimmen,
begründe einen Prima-Facie-Verdacht der Missachtung
zwingenden Eu-Rechts65. Es ist in solchen Fällen tatsäch-

lich schwer vorherzusagen, welches Recht ein außerhalb der

EU situiertes Schiedsgericht anwenden wird, namentlich ob

es eine Norm des europäischen (Vertriebs-)Rechts als inter-
national-zwingend und anwendbar ansieht. Das gilt jeden-

falls, sofern die Waht eines Schiedsrichters mit deutscher

Ausbildung ausscheidet oder ernsthaft zu befürchten steht,

dass seine Rechtsansichten kein Gehör finden.

Nur mit diesen Einschränkungen ist es verständlich, wenn
ein staatliches Gericht sich der kaum ergebnissicheren Prog-
nose entzieht und die Schiedsklausel schon für unwirksam
hält, sobald die Gefahr einer europäisches Administrativ-
recht negierenden Entscheidung besteht66. Hier die Zustän-
digkeit der mit dem anwendbaren deutschen Vertriebsrecht
eher bekannten deutschen staatlichen Gerichte anzunehmen,

ist eine nicht völlig fernliegende Schutzmaßnahme. Auf das

Auflrebungsverfahren zu verweisen, hilft nur bedingt. Das
gilt auch deshalb, weil die Auftiebung eines die HV-RL
missachtenden Schiedsspruches durch europäische Gerichte
möglicherweise nicht vor einer Vollstreckung außerhalb Eu-
ropas schützt. Das Ganze ist ein schwieriges Thema, bei
dem es um eine kaum durchführbare Einschätzung geht,

nämlich wie ein fremdes Schiedsgericht entscheiden wird.
Jedenfalls gehen die staatlichen Gerichte davon aus, dass sie

meh¡ als die Gefahr der Missachtung realistischerweise
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kaum prognostizieren können. Für diesen Falt der- Undurch-
führbarkeit der Schiedsvereinbarung wird sie von den Par-

teien der Klarheit hatber auch gekündigt welden dürfen67.

Verständlich ist, wenn die Rechtsprechung durch Schieds-

verfahren finanziell überforderten,,,kleineren" Vertriebs-
mittlern einen Heimatgerichtsstand vor den oft günstigelen
und einem Prozesskostenhilfeantrag zugänglichen staatli-

chen Gerichten sichern witl. Wie Detzer/Ullricå68 zutreffetld
ausführen, kann bereits der zu erwadende Kostenvorschuss
eines Schiedsverfahrens die Klagefreudigkeit eines Mittlers
bremsen. Die Frage ist zum einen, ob diese Hilfe simvoll
ist, da jedenfalls aus der HV-RL hergeleitete Unwirksam-
keitsgründe generell eingreifen, also sowohl zugunsten wie
zulasten finanzstarker wie finanzschwacher Mittler und so-

gar dann, wenn Entscheidungen staatlicher Gerichte voll-
streckungsunláhig blieben. Auch müsste fremden Rechts-

ordnungen das gleiche Recht zur Durchsetzung der aus ihrer
Sicht intemational-zwingenden Normen zugebilligt werden.

Dies würde dazu führen, dass unglücklich formulierte
Schiedsabreden vertriebsrechtlicher Verlräge bei zuneh-

mend protektionistischem Recht schwerer durchsetzbar sein

dürften6e. Es bleibt den Pafteien allerdings unbenommen,
das materielle Recht des Schiedsorles oder jedenfalls die

Geltung seines international-zwingenden Rechts zu verein-

baren. Besonders in Kombination mit einem Schiedsorl im
Land des Vertriebsortes sind Unwirksamkeitsgründe dann

schwer erkennbar. Bei europäischem Vertriebsort liegt es

nahe, einen EU-Schiedsort zu vereinbaren. Sprachvofteile
bieten Deutschland oder Österreich.

Gleichfalls problematisch, wenngleich wegen des Unange-

messenheitsvorbehalts sowie der Berticksichtigung der

Rechte Dritter ,,flexibler", ist eine Kontrolle nach den

$$ 13870, 307 BGB. Sie könnte gegenübel ausländischem
Recht gem. Ar1. 3 Abs. 3, 4 Rom I-VO durchgesetzt werden.

Grundsätzlich unterliegen Schiedsklauseln einer AGB-Prü-
fung nach $ 307 BGB?I, mit dem möglichen Ergebnis ihrer
UnwirksamkeitT2. So entnehmen zwei OberlandesgerichteT3

62 S. etwa ICC-schiedsgericht, Uú. v. 22. 4. 2013 - I 7733/JRF/CA (Han-

delsvertreterrecht), in dem das Decree 78/71 nach dem Recht Guatema-

las als intemational-zwingend angesehen wurde.
63 K-rit. alrchHorn, SchiedsVZ 2008,209,218; Schütze (Fn 3), Rdnr. 390.

64 Ingmar-Entscheidung Rdnr. l0: kalifomisches Recht.
65 Kleinheisterkarnp, The Impact of Internationally Mandatory Laws on

the Enforceablitity of Arbitration Agreenents, LSE Working Papers,22l
2009, S. 10. Auch Horn, SchiedsVZ 2008,209,218, der seine Skepsis
gegen diese verfakensrechtliche Rspr. deutscher Gerichte ausdrückt,

hält eine Vermutung der Missachtung zwingenden Rechts grds. für
denkbar.

66 De¡ BGH, Nichtannahmebeschl. v. 5. 9. 2012 -VIÍ2R25/l2,BB 2012,
3103 m. Anm. Ayad/Schnell :und Eckhoff, GWR 2012, 486 sowie zust.

Anrr. Meyer, ZVerlriebsR 20 1 4, 3 52, 3 5 8, billigt dies j edenfalls, wenn

die Nichtbeachtung der Vorschriften der FIV-RL feststehe. Sollte tat-

sächlich eine solche Sicherheit über den Ausgang des ausländischen

Verfahrens gefordert sein - wann besteht sie eigentlich und lässt sich
nicht schon der Ausgang eines deutschen Gerichtsverfahrens kaum si-
cher vorhersagen? - wäre dies eine sehr hohe Schwelle, die den Gerich-
ten recht weite Erkenntnismöglichkeiten abverlangt. \Vah¡scheinlich
wird man keine Sicherheit verlangen müssen, weil sie sich kaum pro-
gnostizieren lässt.

67 Was wegen $ 1032 Abs. I ZPO nicht unbedingt erforderlich ist; s. Lach-
mann (Fn. 8), Rdnr. 401.

68 Detzer/Ullriclr (Fn. 4), S. 164.

69 Krit. insoweit alch Rïihl, IPRax 2007, 294, 302¡' Kleinhei'tterkamp
1.

70 ichterfttW 2015, 1078, 1090; ,Schütze(Fn.3), R<lnr. 208.

71 r WuW 2015, 1078, 1090; Aden,Infemationale Handels-

schiedsgerichtsbarkeit, 2. Aufl. 2003, Kap. 8 Rdnr. 15; Lachmann
(Fn. 8), Rdnr. 312ff.; Stögmüller, in: Münchner Anwaltshandbuch IT:
Recht, 3. Aufl . 20 13, Rdnr. 433.

7 2 Erngehend zur AGB-Kontrolle von Schieds- und Gerichtsstandsklauseln
Emde (Fn.3), Vor $ 84 Rdnr. 503 ff i.Vm. Rdff. 509. Auf die dortigen
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die Unwirksamkeit einer Schiedsklausel $ 307 BGB: Das
OLG Düsseldorfla führte recht apodiktisch aus, eine vorfor-
mulierte Schiedsvereinbarung sei im unternehmerischen
Geschäftsverkehr im Grundsatz nicht zu beanstanden. Ihre
inhaltliche Ausgestaltung stelle aber eine unangemessene
Benachteiligung eines,,Subway-Franchisenehmers" nach

$ 307 BGB dar, weil als Schiedsorl New York vorgesehen
und die Anerkennung der in den USA ergangenen Schieds-
urteile vor deutschen Gerichten gescheitert war. Das OLG
BremenTs entschied zu einem Vollstreckbarkeitserklärungs-
verfahren nach $$ 1060, 106l ZPO, ñir einen in Deutsch-
land ansässigen Franchisenehmer stelle es bei Geltung öster-
reichischen Rechts eine einseitige gröbliche Benachteili-
gung i.S.v. $ 879 Abs.3 östABGB (vergleichbar $ 307
BGB) dar, falls er sich einer formularmäßigen Schiedsabre-
de unterwerfe, dergemäß Streitigkeiten mit der niederländi-
schen Franchisegeberin über einen Subway-Franchisebe-
trieb in New Yorkauszutragen seien. Der Sitz der US-ameri-
kanischen Muttergesellschaft rechtfertige die Vereinbarung
nicht. Die Prüfung nach $ 307 BGB hat,trotz aller Beden-
ken, den Vorteil, dass sie sich weniger am recht grobkörni-
gen Kriterium des Vertriebsortes orientiert als an der Rechts-
natur und der Rechtstypik des Vertriebsvertrages und -sys-

tems, in den vorgenannten Fällen etwa eines Vertriebs-
systems finanzschwacher EinzelfranchisenehmerT6. Sie

kann selbst dann zu akzeptablen Ergebnissen führen, wenn
der Schutz der HV-RL nicht greift, z. B. falls trotz einer ins
anßereuropäische Ausland weisenden Rechtswahl- und Ge-
richtsstandsklausel $ 89b HGB im Vertrag für anwendbar er-
kläft wird7?.

b ) U nw i rks a mke i t au s at{3 e reuro p cii s c h er S i c ht

Sämtliche Argumente, die zur Unwirksamkeit der Wahl
deutschen Rechts angeführt werden (s. o. Ziff. III. 3.b), wer-
den auch zur Rechtfertigung der Unwirksamkeit einer nach
Deutschland oder Europa weisenden Schiedsklausel heran-
gezogenls.

IV. Wie lassen sich mögliche Unwirksamkeits-
gründe in das Schiedsverfahren einführen?

Die oben (III.) zitierten Entscheidungen sind solche staatli-
chel Gerichte. Wie kommt es nun im Schiedsverfahren dazu,
dass deutsches, eut'opäisches oder auch außereuropäisches
international-zwingendes Recht Anwendung findet, welches
die Rechtswahl oder die Schiedsklausel beiseitesetzt? Der
EuGH nnd die oben in Fn. 48 zitierten Spmchkörperbrauch-
ten sich mit dieser Frage nicht auseinandet'zusetzen, weil es

sich um staatliche Gerichte handelte, die zwar über die

Wirksamkeit eines Schiedsabrede judizierten, aber eben

nicht al s Schiedsgerichte.

Schon rein faktisch wird es schwer sein, Schiedsrichter unter
Hinweis auf international-zwingendes Recht von ihrer Un-
zuständigkeit zu iberzeugen. Eine solche Entscheidung
ohne inhaltliche Prüfung der Ansprüche würde den Streit in
der Sache offen lassen und wäre unbefriedigend. Die
Schiedsrichter müssten befürchten, nicht wieder benannt zu
werden. rùy'ahrscheinlicher ist es schon, dass eine einzelne
Vorschrift des gewählten Rechts nicht und international-
zwingendes Recht einer anderen Rechtsordnung angewen-
det wird.

Nach h.M. werdeu tnindestens vier bis fünf Recìttsanwen-
dungsbereiche separiert, nämlich das fiir den Entscheid über

die erhobenen Hauptansprüche maßgebliche Sachrecht, das

Recht, welchem die Schiedsvereinbarung unterliegt, das des

SchiedsrichtervertragesTe sowie eines eventuellen Vedrages

mit der Schiedsorganisationso und schließlich das auf das

Schiedsverfahren selbst anwendbare Recht (lex arbitri)8r,

sog.,,Trennungsprinzip"s2.

Damit ein Schiedsgericht Sachrecht anwendet, bedarf es ei-
ner vertraglichen oder gesetzlichenRegelung, die seine Gel-
tung vorschreibt. EU-Recht wird als Teil des ggf. anwendba-
ren nationalen Sachrechts behandelt83. Aus europäischer
Sicht unproblematisch sind FälIe, in denen das gewählte

Sachrecht deutsches Recht oder zumindest ein der HV-RL
unterliegendes nationales Recht ist, wobei allerdings nach

der Unamar-Entscheidung8a auch die Rechte einzelner EU-
Mitgliedstaaten voreinander geschützt werden können. In
dieser Konstellation ergibt sich die Anwendbarkeit zwin-
genden europäischen Sachrechts aus der Rechtswahlklausel.
Fraglich ist dann nu¡ wie außereuropäisches, nicht proro-
giertes Administrativrecht eingefühfi werden kann. Schwie-
riger wird es aus europäischer Sicht, falls ein außereuropä-
isches Recht gewählt wurde. Dann bedarf es eines ,,Einfall-
tors"85, um europäisches international-zwingendes Recht in
das Verfahren zu transformieren.

Ob aus Sicht des anwendbaren, etwa des gewählten Sach-

rechts, fremdes, international-zwingendes Verlriebsrecht in
das Schiedsverfahren eingeñihrt werden kann, bestimmt
sich grundsätzlich nach dem jeweils maßgeblichen IPR. Re-
gelmäßig bedarf es dazu einer Vorschrift des IPR, die Ent-
sprechendes regelt86. Anderenfalls wird es schwierig, den

Vorrang der fremden international-zwingenden Notm zu be-
gründen. In Europa wäre dieses ,,Einfallstor" jedenfalls für
nach dem 16. 12.2009 geschlossene Vefträge die Rom I-
VO. Aber ist die Rom I-VO überhaupt im Schiedsverfahren
anwendbar? Zwar gllt sie gem. ihrem Art. 1 Abs. 2 1i1. e

nicht für Schiedsvereinbarungen. Ob nur die eigentliche

Ausflihrungen wi¡d verwi esen. N ¿ch S chw a b /Walter, Schiedsgerì chts-
barkeit, 7. Aufl. 2005, Kap. 5 Rdnr. 15 scheidet eine Unwirksamkeit
i. d. R. aus.

73 OLG Düsseldorf, Urt. v. 12. 7. 2013 -VI-U (Kart) l/13, BeckRS 2014,

12436 (Subway); OLG Bremen, Beschl. v. 30. t0. 2008 - 2 Sch 2/08,
OLGR 2009, I 55 (Subway); ähnlich die Rechtsprechung anderer OLGs;
v g1. Schu lz/Ni edenraier, SchiedsVZ 2009, 19 6.

'7 4 rJrl. v. 12. 7 2013 VII - U (Kart) I /l 3, BeckRS 201 4, 12436.

?5 OLG Bremen, Beschl v. 30. 1 0. 2008 2 Sch 2/08, OLGR 2009, I 55

(Subway).
76 Wobei es auch in solchen Vertriebssystemen finanzkräftige Franchise-

nehmerketten gibt.
7'7 Seniler (Fn. 3), S. 743, 748; Antonto, http://blogs.lawnyu edu/transna

tional/category/confl ict-of-laws/. Sollte dieser Gestalnrngsempfehlung
gefolgt rverden, entfiele das Unwirksamkeitsargument aus Artt. l7 l9
IIV-RL, $ 89b HGB; s. Senler (F n. 3), 5. 7 43,'7 48.

7 8 B rilz,RIW 2012, 354; Detzer/Ullrich (Fn. 4), S. I 63 ff.
79 Líonnet/Lionnet (Fn. l4), S. 254ff.
80 Hierzu Risse/Reiser, NJW 201 5, 2839; Aden (Fn. 7l), S. 420; I'ionner/

Lionnet(Fn. l4). S. 195 fL
8l Vgl. Lionnet/Lionnet (Fn. la), S. 169 (5 Rechtsanrvendttrrgsbereiche);

Ohrslrönt, in: Schütze, Institutional Atbitration, 2013, SCC-Rules,
Rdm. I l9 (3 Rechtsanwendungsbereiche).

82 Czernich,SchiedsVZ20l5, l8l, 182, 187 zum RechtOsterreìchs.
83 Theune, in: Schütze, lnstitutional Arbitration (Fn 25), DIS-Rules,

Rdnr 195; Weigand, in: Weigand Practilioner's Handbook on Intematio-
nal Arbitration, Part I Rdnr. 109.

84 EuGH, Urt. v 17. 10. 2013 C-184112, RIV/ 2013, 874 = ZVertriebsR
2014,55: EWS 2013,422: EWiR 2014,11 (Mankowski'1tn. Anm. v
Bodwtgen,BB20l4,403.

85 Diesen Begriffverwendet auch OLG Stuttgart, Beschl v 16. | 2012 - 5

U I 26ll I Rdnr. 4.
86 Das lCC-Schiedsgerichtsurt v.22. 4. 2013-11 733/IRF/CA Rdnr. 309 ff.

erltnahm An 7.1 der Römischen Verträge das Recht, zwingendcs grtate-

mattekisches Handelsvertretelrecht gegenüber denr gewählten dcut-
scìrcn Recht drrrcltzusctzcn.



Schiedsvereinbarung oder das gesamte Schiedsverfahren
von der Anwendbarkeit der Rom I-VO ausgenommen ist,

wird diskutiertsT. Der Wortlaut des Art. I Abs. 2 lit. e Rom I-
VO ist eng. Richtigerweise nimmt er nur die Schiedsverein-
barung teibst rrom Anwendungsbereich der Rorn I-VO aus88.

Gleichwohl schränkt auch dies den Geltungsbereich der

Rom I-VO nicht unerheblich ein.

Wenn damit feststeht, dass die Rom I-VO im Schiedsverfah-
ren nicht generell unanwendbar ist, bedeutet dies noch nicht
positiv, dass sie anwendbar ist. Denn ein Regelungswerk,
dessen Anwendung nicht ausgeschlossen ist, muss nicht not-
wendigerweise anwendbar sein. Man könnte daran denken,

die Geltung zu befürworten, sofern die Parteien ein Recht
gewâhlt haben, zu dem die Rom I-VO zählt, also die meisten
Rechte der EU - und damit auch das deutsche Recht. Aber
eine Rechtswahl der Parteien wird häufig so verstanden,

dass sie sich nur aufdas Sach- und nicht aufdas Kollisions-
recht bezieht. Am deutlichsten wird dies, wenn eine

Schiedsordnung im Einklang mit $ 1051 ZPO bestimmt,
dass die Rechtswahl nur als Verweis auf das Sachrecht eines

Staates angesehen werden soll (so etwa Art.23.1 DIS-
Schiedsordnung, Art. 27.M{C-Rules, $ 26.1 MKAS-
Rules, Ar-t.22.2 SCC-Rules, Ar1. 33.2 DIAC-Rules). Dann
könnte das Kollisionsrecht (in Deutschland die Rom I-VO)
als,,Einfallstor" für international-zwingendes Recht jeder
Provenienz ausgeschlossen sein.

Letztlich wird das Schiedsgericht als solches erkanntes in-
ternational-zwingendes Sachrecht anwenden (müssen)8e,

ungeachtet des Streites übel die Geltung irgendwelcher IPR-
Vorschriftene} bzw. der Rom I-VO. Entweder wendet man,

wie die wohl h.M., die Artt.3ff. Rom I-VO und speziell
A¡t. 9 Rom I-VO im Schiedsverfahren mittelbar aner. Oder
man blickt auf die auch im Schiedsrecht anerkannte Regel,

dass sich die ,,loi de police" durchsetzen und international-
zwingendes Recht nicht durch Parteivereinbarung derogiert
werden darf2, und zwar unabhängig davon, ob die Frage der

Geltung solchen Administrativrechts (zufällig) im IPR eines

Staates (mit)geregelt sein solltees. Die international-zwin-
gende Natur vedriebsrechtlicher Vorschriften wird also ih-
nen selbst entnommen, wie in der Ingmar-Entscheidungea.

Am deutlichsten wird dies, falls das jeweilige Recht seinen

Charakter als Administrativrecht selbst bestimmt. Voraus-

setzung der Durchsetzung gegenüber dem gewählten Recht
ist ein hinreichender Bezugzum Sachverhaltes. Jener Bezug
beantwortet auch die Frage, welche Eingriffsnormen Gel-
tung beanspruchen - die am Erfüllungsor1, am Schiedsort
oder im Vollstreckungsstaated. Im Vertriebsrecht relevant
dürften wohl allein die Eingriffsnornen am Vertriebsorte?

und bestenfalls noch die am Sitz des Mittlers seine8. Dass da-

bei der Sachverhalt und das in Frage stehende Recht sorg-

sam zu untersuchen sindee, dürfte eine Selbstverständlich-
keit sein.

Umstritten ist, ob das Schiedsgericht die Eingriffsnormen
nur auf den Vortrag einer Partei hin zu beachten hat und ob

es zur Anwendung verpflichtet istroO (was man wohl bejahen
muss). Der Streit hat keine Bedeutung, sofern ein speziali-
sierter Parteiverlreter zur international-zwingenden Rechts-
natur vorträgt.

Ob auch die Antwort auf die Frage nach der Wirksamkeit ei-
ner Schiedsklausel sich dem Sachrecht gemäß bestimmt, ist
umstrittentor. Insoweit werden divergierende Ansichten ein-
genommen. Als anwendbar wird neben dem von den Parlei-
en bestimmten (Sach-)Recht das der lexfori, also das Recht
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des Schiedsortes, bezeichnet. Am überzeugendsten scheint

auch dies betreffend die Gelturg des von den Parteien ge-

wählten Rechtsr02. Gerade bei der Antwort auf die Frage, ob

ein schiedsgerichtliches Verfahren oder eine Rechtswahl un-

zulässig ist, verzahnen sich Sach-, Verfahrens- sowie aufdie
Prüfung der Wirksamkeit der Schiedsklausel anwendbares

Recht. Alle Fragen sollten einheitlich dem Regime des ge-

wählten Rechts unterliegen, Ar1. V NL. I NYC analog. Da-

mit wird dem Parteiwillen am ehesten Genüge getauror.

Randunschärfen, die sich aus der Abgrenzung der Rechtsan-

87 Dañir Mankowski, RIW 201 1, 30; dagegen Patocchi/Niedermaier, in:
Schütze, Institutional Arbitration, 20 I 3, UNCITRAL-Rules, Rdru 643;

wohl auch Baumbach]Hartmann(Fn. 3), $ 1051 Rdnr. 2.

SSMankowski, RIW 2011, 30; wohl auch Begr. z. Novellierung d.

$$ 1025-1066 ZPO, BTDrucks. 13/5274 zu $ l05l ZPO; a.A Klein-
heisterkamp (Fn 65), S. i3, Fn. 48.

89 Zum Streit über die Anwendung international-zwingenden Rechts I'fei-

gand (Fn. 2), Part I Rdnr. I 6 1.

90 Kleinheisterkamp (Fn.65), S. l3 füh1 etwa aus, Schiedsgerìchte seien,

anders als staatliche Gerichte, nicht an die IPR-Vorschriften gebunden

9l Martin¡,, in: MünchKommBGB, 6 Aufl. 2015, Vorbem. zu Alt. I Rorn

I-VO R<tnr. 100; zu Ar1. 27 EGBGB OLG Düsseldorf, RIW 1996, 239;

OLG Hamm, SchiedsVZ 20i4,38 m. Arm. BrTant;vgl Sandrc¿ll, RIW
1986, 845, Fn. 32; E. Lorettz, ZYercWiss. 1989, 263,283 tr.; Hratsntunrt,

in: Reithmam/Maftiny (Fn. 36), Rdnr'. 6621f'f.; Czernich, SchiedsVZ
2015, 181, 185, betreffend Österreich. Für eine rmmittelbare Anrven-

dung Basedow, in: JbPraxSch. I (1987), S.4ff.; woht auch Priitting,
ZPO, 3. Aufl. 2011, $ 1051 Rdff.6; Thomas/PutzolReichold, ZPO'

33.Aufl.2012, $ 1051 Rdru.2; a A. Musielak/Øoit,ZPO,5.Aufl.2007'
$ 1051 Rdnr. 2. Nach Ansicht von Busse, in: Handbuch Wiener Regeln,

2013, Art. 27 RdrLr. 1 5, ist das Schiedsgericht nicht an die Rom I-VO ge-

bunden. Es dürfe aber in geeigneten Fällen auf die Rom I-VO zurück-
greifen. Im ICC-Schiedsverfah¡en Case 17733IIRF/CA, Urt. v- 22 4-

2013 wendete das Schiedsgericht Art. 7.1 der Römischen Vertråge attf
den deutschem Recht unterliegenden Handelsvertretervertrag an, ob-

wohl der deutsche Gesetzgeber gegen die Geltung dieses Alt. einen Vor-

behalt erklärt hatte.
g2Busse (Fn.91), Art.27 Rdff. 16 (unter ausdrücklicher Nennung des

Handelsvertreterrechts); I/orn, SchiedsVz 2008, 209, 213 ff., 218;

Mayer, Cúnet 1981, 277 ; Blessing, Joumal of InternationaI Arbitration
1997, 23; Reiner/Aschauer, in: Schütze, Institutional Arbitration, 20 13,

ICC Rutes Rdnr. 421; Weigand (Fn. 2), Part 1 Rdnr. I 6 t ; Bühler/Jaruin
(Fn. 14), Part 2,Aft. 17 Rdn¡. 11; Gaillard/Edelstein,in: Weigand Prac-

titioner's Handbook on International A¡bitration (Fn. 2), Parl 4, C Fran-

ce, Rdnr. I58 Ilagner, in: Weigand Practitioner's Handbook on Intema-
tional A¡bitration (Fn. 2), Part 4, D Germany, Rdnr. 378 f .; Patocchi/N¡e-
dermaier (Fn. S7), UNCITRAL-RuIes, Rdnr. 662 (dte diese Frage nach

dem IPR am Sitz des Schiedsgerichts bestimmenwollen);ZöllerlGeimer
ZPO, 29. Arf7. 2012, $ 1051 Rdnr. 4. Die Nichtbeachtung der Artt.
17-19 HV-RL sowie mglw. anderer zwingender Vorsckiften der I{V-RL
(oben, Ziff. III 3a) kann sogar einen Verstoß gegen den,,ordre public"
und damit einen Aufhebungsgrund geben, s. Eilmansberger, SchiedsVZ
2006,5,10, 14; Schlosser, in: Stein/Jonas,ZPO,23. Aufl. 2014, Anh'

$ 1061 Rdnr.350; a.A. Dathe,NJW 2010,3194: NJOZ 2010,2196;
Liebscher, Jlnt Arb l'l/3185 f20001. Vgl. hierzu auch EuGH, Urt v.

26. 10. 2006, Rs. C I 68/05, NJW 200?, 13 5 für einen Verstoß gegen Ver-

braucherschutzvorschriften sowie EuGH, Urt. v 1. 6. 1999 - C -126197

Eco Swiss China Time Ltd Rn 32ff. zum Verstoß gegen das Kartell-
recht.

93 In erster Linie soll der Verweis nur auf das Sach¡echt die komplette Wei-
terverweisung zu einem anderen Recht ausschließen (Schwab/Walter

[Fn. 72], Kap. 55 Rdû. 6), nicht die Anwendbarkeit einzelner Vorschrif-
ten des IPR. Der in $ L05l ZPO gewählte Begriff ,,Kottisionsrecht" ist
also ggf. zu weit gefasst.

94 EuGH, Urt. v. 9. I 1. 2000 - C-3 8 1/98, NJW 20 0 l, 2001 Rdnr. 25; hierzu
al;chRühI, IPRax 2007, 294,298.

9 5 ZölIer / G e ìme r (F n. 92), $ I 05 1 Rdnr. 4:,,emsthaft er Bezug".
96 Von-Busse (Fn. 91), Art. 27 Rdnr. l6 offen gelassen.

97 OLGStuttgart,Beschl. v.16.I.2012-5 U 126111Rdn¡ 4.

98 OLG München, Urt. v 17. 5.2006 -7 U 1781106, WM 2006, 1556:
EWiR2006, 621(Emde).

99 II/eigand (Fn. 2),Part I Rdnr. I 6 1.

1 00 Diese Frage stellt Bussa (Fn. 9 t), Art. 27 Rdnr. I 6

l0l Ygl. Schwab/Walter (Fn. 72),Kap.50 Rdnr. 7.

102 Lachmann (Fn. 8), Rdnr. 196; Schwab/Walter (Fn.72),Kap.7 Rdnr.5,
50 Rdn¡. 19 lit. d; ebsnso zum Recht Östeneichs Czeruich, SchiedsVZ
2015,181,184.

103 A.A. -Brrsse (Fn.9l), Art.27 Rdn¡.6. Offen gelassen v Oberster Ge-

richtshof Österreich v. 23. 6.2015 - 18 OGg 1/15v-9; zumGanzenCzer-
zicå, SchiedsVZ 20 l 5, 1 8 1, 1 84 f.
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wendungsbereiche ergeben mögen, werden vermiedenroa.

Man sollte es also bei der Regel belassen, dass durch Partei-
vereinbarung derogiertes Recht auch verfahrensrechtlich de-

rogiertes Recht bleibt, erneut mit Ausnahme seiner interna-
tional-zwingenden Bestimmungen. Insbesondere sollte die
Wirksamkeit der Schiedsklausel nach demselben Recht ge-
prüft werden wie die jeder anderen Bestimmung des nämli-
chen Vertrages.

Fehlt eine Rechtswahlklausel, soll, sofern die relevante
Schiedsordnung nichts Gegenteiliges bestimmt, nach einer
Ansicht in Analogie zu Art. V Nr. 2a NYC die Wirksamkeit
einer Schiedsabrede nach dem Recht der lex fori geprüft
werdenÌos. Lexfori wäre bei einen Schiedsort innerhalb der
EU sowohl die Rom I-VO, die HV-RL bzw. das ihr gemäß

umgesetzte nationale Recht. Bei einem Schiedsort außer-
halb der EU gälte das Gleiche, sofern die jeweiligen Rege-
lungen von dem betreffenden nationalen Recht des Schieds-
ortes als intcmational-zwingend anerkannt werden. Richti-
gerweise sollten auch hier Sach- und Prozessrecht einherge-
hen und alle Fragen nach dem Sachrecht geprüft werdenr06.

Diskutiert werden könnte, ob die aus der HV-RL hergeleitete
Unwirksamkeit entweder dem Wortlaut des Art. II Nr. I
NYC oder jedenfalls dessen Geist widerspricht'O?. Nach
Art. II Nr. I NYC erkennt jeder Vertragsstaat eine schriftli-
che Vereinbarung an, durch die sich die Parteien verpflich-
ten, alle oder einzelne Streitigkeiten, die zwischen ihnen aus

einem bestimmten Rechtsverhältnis, sei es veftraglicher
oder nicht vertraglicher Art, bereits entstanden sind oder

etwa künftig entstehen, einem schiedsrichterlichen Verfah-
ren zu unterwerfen, sofern der Gegenstand des Streits auf
schiedsrichterlichem Wege geregelt werden kann. Auf
schiedsrichterlichem Vy'ege geregelt werden können Ver-
triebsrechtsstreitigkeiten. Sie sind,,schiedsf,áhig" (s.o.).
Gem. Art. II Nr. 3 NYC gilt, dass ein Gedcht eines Vertrags-
staates sie in diesen Fällen auf Antrag einer Partei auf das

Schiedsverfahren zu verweisen hat, sofern es nicht feststellt,
dass die Vereinbarung hinfüllig, unwirksam oder nicht er-

ñillbar ist. Dem lässt sich entnehmen, dass eine Schieds-
klausel im Falle ihrer Unwirksamkeit missachtet werden
darfro8. E,in Widerspruch zur NYC ist also nicht erkenn-
barloe.

Argumente und Zeugenaussagen aufmerksam aufzuneh-
menr14. Das häufig zu beobachtende, oft ärgerliche Bestre-

ben der Parteischiedsrichter, sich einseitig als Interessen-
wahrer der benennenden Seite zu gebenrr5, kann auch der
Wahrheitsfindung dienen: Die Parteischiedsrichter suchen
und finden Schwachpunkte des ,,gegnerischen" Vorlrages,
die sonst verborgen geblieben wären.

Bei einem,,Einer-Schiedsgericht" ist der Vorsitzende häufig
kein deutscher Jurist. Selbst bei ei¡em Dreier-Schiedsge-
richt sind meist zwei der Schiedsrichter, Vorsitzender und
ein Parteischiedsrichter, ausländische Juristen. Dies hängt
mit den Grundsätzen zur Wahl des Schiedsgerichts zu-

saÍrmen. Die,,nichtdeutsche" Partei wird Wert darauf legen,

einen Schiedsrichter eigener Nationalität zu benennen. Dass

jener ein deutscher Jurist ist, ist nur wahrscheinlich, sofern

die Geltung deutschen Rechts unbestritten bleiben soll. Die

,,deutsche" Partei wird hingegen eher einen ,,deutschen"
Schiedsrichter wählen, u.U. mit zusàtzlichen Rechts-

kenntnissen der nach Ansicht der Gegenseite anwendbaren
Rechtsordnung. Beide Parteischiedsrichter oder die Schieds-
organisationrr6 entscheiden dann - je nach Schiedsord-
nungrlT und Schiedsklausel - über die Person des Vorsitzen-
denr18. Das Ergebnis ist oft die Wahl eines Schiedsrichters
aus einem Drittlandtre. Typischerweise setzt der deutsche
Unternehmer eines ausländischen Vertriebsmittlers eine zu

deutschem Recht weisende Rechtswahlklausel durch (s. o.).

Falls sich im Verlauf des Schiedsverfahrens trotz der dage-
gen gerichteten Einwände einer Partei ilue Vy'irksamkeit be-

104 Etwa bei der auf die Forrnwirksamkeìt anwendbare Recht; s. Czernich,
SchiedsVZ 2015, I 81, I 85 f.

105 Hausmann (Fn. 91), Rdn¡. 6612, 6620; Czernich, SchjedsVZ 2015, I 81,

I 85 zum Recht Österreichs; i. E. ¡uch Lionnet/Lionnet (Fn. I 4), S. 1 70.

106 BGH, Urt. v. 8. 6. 2010 - XLZR4ll09, WM 2010, 2032; Schwab/Iltalter
(Fn. 72), Kap. 7 Rdnr.5; Lachnann(Fn.8), Rdnr. i96.

107 In diese Richtung Com. Bruxelles, 5. 10. 1994, Van Hopplynus Instru-
ments S.A. v. Coherent Inc. (1995), Rev. dr. com be\ge2007,889 (890)
m. Anm. Merlens; Wautelet (Fn. 39), S.217, bei Fn. 50, 62, hierzu
Kleinheisterkamp (Fn. 65), S.4.

108Rtihl, IPRax 2007, 294,301; Wolff, n: Wolff, NYC, 201'2, Art'II
Rdnr. 158ff.; Schwab/lYalter (Fn.72), Kap. 57 Rdnr. l. Nach -Bilål¿rl
Jarvin (Fn.14), Part 2, Art.17 ICC-Rules Rdnr. ll ergibt sich aus

Art. V I a NYC, dass ein Schiedsgericht intemational-zwingendes Recht

anzuwenden hat.
109 Horn, SchiedsVZ 2008,209,217. Rühl, IPRax 2007, 294,301, verneint

einen rùy'iderspruch auch deshalb, weil die europäische HV-RL der NYC
vorgehe, daLelztere tediglich einfaches Bundes¡echt bilde.

I 10 OLG Stuttgart, Hinweisbeschl. v.29. 12.2011 5 U 12611 I Rdnr 33;

Beschl. v 16. 1.2012 5 U 126111, bestätigt durch BGH, Nichtannah-
mebeschl. v. 5. 9.2012 - VII ZR 25ll2,BB 2012,3103 m. Anrn. Ayad/
Schnell tnd Eckhoff, GWR 2012, 486 sowie zust. Anm. Meyer, ZYer-
trjebsR 2014, 352, 358; a. A Àyad/Schnell, BB 2012,3104, die auf die
vorrangigen Regeln des IZPR ñir die Bestimmung des Gerichtsstandes

hinweisen
111 So auch EuGH, Urt v. 9. ll. 2000 - C-381/98, NJW 2001,2007

Rdil. 21, 24125; OLG Stuttgart, Hinweisbeschl. v.29. 12.201I - 5 U
126ll I Rdnr. 33.

112 S.etwaA¡t. l2lCC-Rulesund$ 1034Abs. IZPO Ztt denVorteilendes
Dreier-Schi edsg enchts s. Li on ne t / Li o n n e t (F n. 1 4), S. 23 6 fi.

113 Detzer/Ulricå (Fn. 4), S. 167.

1 I 4 Auch wenn ein Court Reporter ein Transkript fertigt, isl der unmittelbare
Eindruck oft entscheidend.

t 1 5 Vgl. dazt jingst Schäfer, NJW 20 I 5, 3198, 3399.
I I ó Etwa S. Art. 12.5 ICC-Rules.
I l7 S. $ 1035 Abs. 3 ZPO. Andere Regelungen zur Bestellung des Schieds-

richters sind ebenfalls bekannt, etwa gem. fut.57.3 i.Vnr. Art. l6
CCMA (Corte Civil y Mercantil de Arbitraje, Madrid): Aus einer Liste
von 8 Kandidaten werden von den Parteien 4 nach Präferenz benannt.
Der Schiedsgerichtshofbenennt daraus die beiden Kandidaten unter Be-
rücksichtigung der angcgebenen Praferenz. Das 3. Mitgìied is1 der Präsi-

dent des Schiedsgerichtsh ofs; s. lüihlingsdorJ SchiedsYZ 2015, 127 ,

129.
1 18 S. Schri,fer, NJW 201 5, 3398, 3400 (ggf. nach Konsul tation tìct den Par-

tei schiedsrichter benennendcn Partet); Schiitze (Fn 3 ), Rdnr'. 7 ó fi
I l9 S. et\¡/a AÌt I 3.5 ICC-ììules: Vdrsitzender arts einem Drittstaat.

V. Umfang der Unwirksamkeit

Ist die Schiedsvereinbarung, z.B. wegen Verstoßes gegen

ç 89b HGB/Artt. 17-19 HV-RL, unwirksam, so wirkt die

Unwirksamkeit umfassend. Die Klausel kann nicht für ein-
zelne Ansprtiche, etwa Provisionsansprücherr0, aufrechter-
halten bleiben. Bei der Anwendung intemational-zwingen-
den Rechts wird man ,,flexibler" sein können und nur die

Teile des gewählten Rechts derogieren, die der internatio-
nal-zwingenden Norm widersprechenrrr. Die Situation
gleicht dann der einer Teilrechtswahl.

VI. Wahl der Schiedsrichter und
der Parteivertreter

Nach meinen Erfahrungen spricht - abgesehen vom Kosten-
faktor - nichts dagegen, in der Schiedsklausel ein Drei-Per-
sonen-Schiedsgericht zu vereinbarentt2. Detzet'/Ullrichttl
empfehlen bei kleineren und mittleren Streitwerten einen

und bei hohen Streitwerten drei Schiedsrichter. Gerade im
Falle einer mehrtägigen Verlrandlung ist es kauln zutnutbar,
das Verfahren als Einzelschiedsrichter zu führen und alle



weist, ist die Wahl eines nichtdeutschen Schiedsrichters
problematisch. Der deutsche Jurist innerhalb des Schiedsge-
richts gewinnt eine Úbermacht, weil er fast sicher als einzi-
ger das deutsche Recht kenntr20.

In vertriebsrechtlichen Schiedsverfahren sind die Vorsitzen-
den häufig Juristenr2r, meist Anwälte, aus Staaten, die eben-

falls ein gut normiertes Handelsverlreterrecht kennen. Bei
europäischem Schiedsort stammen sie u. U. aus Ländern, die

ihr Handelsvertreterrecht nach dem Vorbild der HV-RL ge-

bildet haben und damit ein dem deutschen Recht ähnliches
Recht kennen. Das erleichtert den Rechtsvortrag. Wird ein
Schiedslichter aus einem neutralen Drittstaat gesucht, spre-

chen Sprache und verwandtes Recht für einen Österreicher.
Auch für die Schweiz gilt, dass das dortige Handelsvertreter-
recht dem deutschen nicht unähnlich ist und mit der,,Kund-
schaftsentschädigung" einen $ 89b HGB vergleichbaren
Ausgleichsanspruch kenntr22. Jedenfalls liegt es nahe, einen
Parteischiedsrichter zu benennen, der nicht nur mit dem an-

wendbaren Recht, sondern auch mit Schiedsverfahren ver-
traut istr23 (und damit den weiteren Schiedsrichtetn seine Er-
fahrung entgegensetzen kann). Außerdern sollte - selbst

wenn deutsches Recht vereinbarl ist - der gewählte Schieds-

richter ein Jurist mit Kenntnissen des Rechts und möglichst
der Sprachel2a am Sitz der anderen Partei sein. Es ist nicht
immer leicht, den ,,Alleskönner" zu finden. In keinem Fall
sollte ein Schiedsrichter prorogiert werden, dem Erfahrung
in Schiedsstreitigkeiten fehlt. Er wird den anderen Schieds-

richtern unterlegen sein, es sei denn, es handelt sich um ein
insgesarnt aus,,Neulingen" zusammengesetztes Schiedsge-

richt. Der meist erfahrener25 Vorsitzende wird insbesondere

ein überpropotlionales Gewicht gewinnen, sofern es den

Parteischiedsrichtern an eingehender schiedsrichterlicher
Erfahrung mangelt.

Die Narnen möglicher Schiedsrichter in der Schiedsverein-
barung zu bestimmen, wie es gelegentlich angeregt wird126,

ist risikoleich, sofern jene ihre Benennung ablehnen oder
nach Jaluen nicht mehr zur Verfügung stehenr2T.

Sorgsam ist auch bei der Auswahl der Pafteivertreter vorzu-
gehen. Der,,Hausanwalt" einer Partei sollte überlegen, ob er

das Schiedsverfahren allein ñihren möchte. Ein Spezialist
zum Schieds- und/oder Vertriebsrecht ist gerade geftagl,
wenn den ausländischen Schiedsrichtern das deutsche Recht

unbekannt ist. Nichts spricht dagegen, dass auch der,,Haus-

anwalt" das Schiedsverfahren begleitet und etwa an der

mündlichen Verhandlung teilnimmt. Dass zwei bis sechs

Anwälte für jede Partei die Schiedsverhandlung besuchen,

ist nicht selten. Oft wollen nämlich die ausländischen Haus-

anwälte einer Partei, deren Recht derogiert wurde, an ihr
teilnehmen oder es erweist sich die (ggf. partielle) Nichtan-
wendbarkeit deutschen Rechts, was auch auf Seiten des Un-
ternehmers dazu zwingt, ausländische Spezialisten einzube-
ziehen. Selbst von der Anzahl der Beteiligten her betrachtet
spricht folglich nichts dagegen, als deutscher, nicht speziali-
sierter Anwalt einen auf vertriebsrechtliche Streitigkeiten
spezialisierten Kollegen zu konsultieren. Das dafür entste-

hende Honorar dürfte gut angelegtes Geld sein.

Schiedsrichter lassen sich die Entscheidungen oft durch An-
gestellte ihrer Sozietät oder wissenschaftliche Mitarbeiter

,,vorbereiten". Bekannte Schiedsrichter sind zeitlich außer-

ordentlich belastet und eher wenig bereit, sich in jedes De-
tail eines Verfahrens einzuarbeiten. Das steht umso eher zu
vermuten, wenn (nur) ein fester Honorarrahmen unabhängig
von der tatsächlichen Tätigkeit sicher istr28. Die Entschei-
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dung muss hierdurch nicht ,,falsch" oder,,unsorgftiltig" vor-

bereitet werden. Da der Schiedsrichter nicht alle Schriftsätze
durchgearbeitet haben mag, gewinnt die mündliche Ver-
handlung samt ihres Plädoyers eine erhöhte Bedeutung.
Dass Mitarbeiter der Schiedsrichter den ersten Entwurf des

Urteils schreiben werden, erkennt man häufig, sobald die

Schiedsrichter ihre Mitarbeiter an der rnündlichen Verhand-
lung teilnehrnen lassenr2e.

VII. Schriftsätze

Die im Schiedsverfahren ausgetauschten Schriftsätze weisen

schon von ihrer äußerlichen Form Unterschiede zu den in
staatlichen Verfahren typischen auf. So ist es üblich, die

Schriftsätze ihrer Reihenfolge gemäß zu beziffernrr0 und mit
Randnummern zu versehen. Immer mehr setzt sich auch die

- unpraktische - Übung durch, die Anträge an das Ende der

Schriftsätze zu rücken. Sie werden zudem - zumindest vor-

weg - per E-Mail (elektronisch nach Stichworten durch-
suchbare pdf- oder andere Datei) übermittelt und wenn

überhaupt, nur ergänzend als Hardcopy. Endet eine Frist, er-
folgt die Zustellung oft automatisch per ,,Timer" kurz vor
Miiternacht des Tages des Fristablaufs (Achtung: Überlra-
gungszeit und Übertragungsfehler einkalkulieren oder in
den Terms of Reference die Absendezeit als fristwahrend
vereinbarenr3r), um die Reaktionszeit der gegnerischen Par-

tei zu verkürzen.

Die (schriftsätzliche) Darlegung des jeweiligen Rechts ist

nicht unproblematisch. Da die Schiedsrichter häufig keine

deutschen Juristen sind, sind die Schriftsätze umfangreicher
als die vor deutschen staatlichen Gerichten eingereichten.
Sowohl das nach Ansicht der Partei anwendbare Gesetz

muss dargelegt und zitiert werden (also die einzelnen Geset-

zesvorschriften, bis hin zu den Nebenanträgen, also nament-
lich zur Verzinsung), und dies meist sowohl in der Original-
sprache als auch der vereinbarten Schiedssplache. Leitent-
scheidungen müssen ebenfalls vorgelegt und übersetzt wer-

120 S. Schütze, in: Schútze, Institutional Arbitration,20l3, Intro Rdnr. 33.

121 Da ein Schiedsrichter - je nach Schiedsklausel und Schiedsordnung -
kein Jurist sei¡ muss, wäre sogar ein ,,nicht-juristischer" Schiedsrichter
denkbar.

122 Zur Schweiz Heinicke, ZVertriebsR 20 I 3,275,280: Der HandelsveÍre-
ter erhält dort als Höchstbetrag eine durchschnittliche Jahresnettoprovi-
sion. Vom Durchschnitt der geflossenen Provisionen werden die Kosten
des Handelsvertreters in Abzug gebracht, so dass sich der Ausgleich
häufig auf die Hälfte des in Deutschland üblichen reduziert. Das
Schweizer Recht kennt auch den Ausgleichsanspruch eines Vertrags-
händler; s. Schweizer Bundesgericht, Urt. v.22.5. 2008, BGE 134 III
497 = ZYertriebsR 2012, 122 m. Anm. Kull;híerzu lilauschkuhn/Teich-
mann,RlW 2009, 614, 6l'1, wd Hduslschmid (Fn. 36), Rdff . 226'7.

723 Schöfer,NIW 2015,3198,3399; Risse/Spehl, ZVerlriebsR 2012, l5l .

124 Das erleichtert das Verständnis der u. U. in dieser Sprache gefassten Ori-
ginaldokumente.

125 Sowoht die Mitschiedsrichter wie die Schiedsorganisation werden nur
einen erfah¡enen Schiedsrichter benennen.

126 Lemaire/Arnaud Raynouard, in: Conrad,Münch./Black-Branch, Intema-
tional Commercial Arbitration (Fn. I ), $ 4 Rdnr. 4. 5. 2.

127 YgL Schwab/Walter (Fn.72), Kap. 7 Rdnr.9, Kap. 8 Rdru. 12 sowie

$ 1039ZPO.
1 28 Die Schiedsordnungen sehen meist nach Streitwert (und ggf. Schwíerig-

keitsgrad) gestaffelte Gebüh¡ensätze für die Tätigkeit der Schiedsrichter
vor, vergleichbar der Gebührenordnung nach RVG. Bei besonderer

Schwierigkeit des Falles können sich die Gebüh¡en erhöhen. ZumGan-
zen Schü tze (Fn. 3), Rdnr. 38 ff.

129 Zw offiziellen ,,Pendant" einer solchen Ilitfsk¡aft, dem ,,Administrati-
ve Secretary" sowie der Problematik der Anfechtbarkeit des Schiedsu¡-
teìls aufgrund der Tätigkeit solcher Hilfsk'äfte s. Yukos Universal Ltd.
vs. The Russian Federation, Final Award vom 18 7. 2014; MenZ,
SchiedsVZ 20 1 5, 2 l0 ff

130 Etwa Rl füLr den ersten Sch¡iftsatz des Beklagten (R = Respondent), C2
für die Reptik des Klägers (C = Clairnant).

131 Schrifer,NlW 2015,3398, 3401.
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den. Staatliche Richter kennen (hoffentlich) das anwendbare
Recht. Jedenfalls können sie es sich leicht erarbeiten oder
erarbeiten lassen. Folglich muss staatlichen Richtern das

maßgebliche Recht im geringeren Umfang erläutert werden.
Ein gutes Mittel zur Darlegung des deutschen Ausgleichs-
rechts ($ 89b HGB) ist der in Englisch zugängliche Bericht
der Kommission vom 23.7. 1996132, welcher die deutsche
Rechtsprechung zu $ 89b HGB im Kurzüberblick wieder-
gibt, verbunden mit dem Hinweis, sie biete Rechtsanwen-
dern anderer Staaten Hilfestellung und Orientierung.

Nicht immer erreichen die SchriftsäIze die gelegentlich in
Verfahren vor staatlichen Gerichten übliche dogmatische
Tiefe. Denn sofern Schiedsrichter und gegnerische Partei
keine deutschen Juristen sind, muss bei ,,Null" begonnen
und müssen zunächst die ,,Basics" erläutert werden. Man be-
schränkt sich also oft darauf, entweder StandardliterarrJr nJ
zitieren oder wenige Leitentscheiclungen, die auch als Anla-
ge vorgelegt werden.

Gerade wenn beide Parteivertreter und auch der Schiedsrich-
ter deutschsprachig sind (was bei der Vereinbarung deut-
schen Rechts, der Einbeziehung deutscher Parteivertreter
und Ernennung Schweizer und/oder österreichischer
Schiedsrichter nicht selten ist), können sich die Parteien in
den Schriftsätzen darauf beschränken, die relevanten Teile
der zitierten Quellen in die fremde Schiedssprache zu über-
setzenr3s. Die Quellen selbst (etwa Gerichtsentscheidungen)
werden dann unübersetzt als ,,Exhibit" beigefügt. Das kann
die Darlegung erleichtern. Häufig ist aber zumindest ein
Schiedsrichter nicht der deutschen Sprache mächtig, so dass

alle Quellen vollständig übersetzt werden müssen. Beglau-
bigte Übersetzungen werden regelmäßig nicht gefordertr3a.

Die damit verbundenen Kosten können gleichwohl nicht un-
erheblich sein.

Sind die Parteien und Schiedsrichter sämtlich deutschspra-
chig, ist es gelegentlich möglich, sich auf Deutsch als
Schiedssprache zu einigen (sogar wenn in der Schiedsklau-
sel eine andere Sprache vereinbafi war). Die Parteien sind
Herr des Verfahrens und können sich auffast alles verständi-
gen, notfalls auch erst im Vertrag mit den Schiedsrichtern.
Oft besteht die ausländische Parlei trotz deutscher Rechtsan-
wälte als Parteivefireter darauf, dass es bei der ursprüngli-
chen Schiedssprache verbleibt, etwa um die Einflussnahme
ihrer Hausanwälte oder Rechtsabteilung auf das Verfahren
ohne den Nachteil der durch Ubersetzungen eintretenden
Verk[irzung der Reaktionszeiten zu ermöglichen. Bleibt et-
wa Englisch die Schiedssprache, mag es sich anbieten, die
Schriftsätze in Deutsch und englischer Ûbersetzung einzu-
reichen. Vermutlich wird ein deutschsprachiges Schiedsge-
richt die Schriftsätze in ihrer deutschen Fassung lesen, was
der deutschen Partei einen Vorsprung verschaffen kann. Je-

denfalls werden in solcher Situation die vor der mündlichen
Verhandlung stattfindenden Telefonkonferenzen oft in
Deutsch geführt. Das gìlt zumindest, falls an ihr nur die
deutschsprachigen Verfahrensbeteiligten teilnehmen, ohne
die nicht-deutsche Paflei.

Der Anlagenapparat schiedsgerichtlicher Verfahren ist we-
sentlich umfangreicher als der vor staatlichen Gerichten vor-
gelegte. Das liegt nicht nur an der in Verfahren vor deut-
schen staatlichen Gerichten eher unüblichen Beigabe zitier-
tel Quellen, sondern auch an den schriftlichen l4/itness State-
ments, die den Sachvortrag jeder Partei durch Bestätigungen
von Zeugen unterstützenr35. Achrung: 'Wessen LI/itness State-
ment vorgel.egt wurde, kann in der mündlichen Verhandlung

von der Gegenpartei befragt werdenr36. Wer schriftlich mit
Hilfe der vorformulierenden Anwälte ein guter Zeuge sein
mag, muss nicht notwendigerweise dem Druck einer Zeu-
genvernehmung des gegnerischen Pafieivertreters standhal-
ten. Es bedarf also einer gewissen Überlegung,wer ein I44t-

ness Statement abgeben sollte. Auch eine Partei darf ein Ilit-
ness Statemen I vorlegen undZeuge seinr37.

VIII. Gutachten zum anwendbaren Recht

Mit der Darlegung des anwendbaren Rechts korrespondiert
die Frage, ob jene Darlegung durch Gutachten zum gelten-
den Recht untersttitzt werden soll oder muss.

Jede Partei hat das maßgebliche Recht darzulegen und zu
beweisen. Handelt es sich um deutsches Recht, so ist es sinn-
voll, die Darlegung durch Gutachten spezialisierter Anwälte
oder Professoren zu unterstützenr38. Der Autor dieses Bei-
trags hat zahlreiche Gutachten für Schiedsverfahren gefer-
tigt. Als Parteivertreter war er auf die Gutachten speziali-
sierter Kollegen oder Professoren angewiesen. Es ist wich-
tig, dass der Gutachter nicht nur ein vertriebsrechtlicher Ex-
perte ist, sondern auch ein gewisses ,,Standing" besitzt. Dies
wird am ehesten durch passende Publikationen und durch
die Beifligung einer fachbezo genen Veröffentlichungsliste
unterstrichen, vielleicht sogar mit Veröffentlichungen il
englischer Sprache. Es gibt Kollegen und Professoren, die
sich aufsolche Gutachten spezialisiert haben und sie in eng-
lischer Sprache liefern können. Zwingend ist die Ferligung
in der Schiedssprache nicht, da die Beifligung eines deut-
schen ,,Originals" hilft, wenn sich das Schiedsgericht aus

deutschsprachigen Mitgliedern zusammensetzt und die
Übersetzungskosten vertretbar sind. Nicht selten sind sie ge-

ringer als die Kosten, die entstehen, weil der Gutachter in
der Schiedssprache,,langsamer" arbeitet. Viele Übersetzer
haben sich auf schiedsrechtliche Schriftsätze und Gutachten
spezialisiert.

Häufig genügt es, sofern zunächst das anwendbare Recht
schriftsätzlich dargelegt und auf die Entscheidung des

Schiedsgerichts gewartet wird ob ein Gutachten vorzulegen
ist. Ein Restrisiko verbleibt: Denn es mag keine solche Ent-
scheidung geben und der Vortrag ohne Gutachten weniger
überzeugend sein. Ob ein Gutachten gefertigt wird ist auch

eine Frage der Kosten. Sie können stark variieren. Alles in-
nerhalb einer Spanne von 1500 EUR bis 60 000 EUR hat der
Verfasser erlebt.

132 Be¡icht der Kommission über die Anwendung von A¡t l7 der HV-RL,
coM (96) 364.

133 S. etw¿ Hahnkamper, in: Handbuch \{iener Regeln, 2013, Art.26
Rdn¡.15.

134 S. etwa H ah nkamp er (Fn. 1 33), Art. 26 Rdnr. I 5.

135 S. Laumen, MDR 2015, 1276,1278; Haugenender/Netai, in: Handbuch

'Wiener Regeln, 2013, r'.rt.29 Rdnr. 7. Zwingend ist diese Flandhabung
nichL; s. Lachnwrn (Fn. 8), Rdnr. 809.

I 36 Auch wenn das Schiedsgericht keine Handhabe hat, einen Zetgen zttm
Erscheinen zu zwingen (Launten, MDR 2015, 1276, 1219f.; Schtifer,
NJW 2015, 3398, 3402) Nach Art.47 IBA-Rules kantr das l/i/ness
Statemeilt eines nicht erschienenen Zeugen unberücksichtigt bleiben
Gem. $ 1050 ZPO darfein deutsches Schiedsgericht staatliche Gerichte
um UnterstüLzung bei der Beweisaufnahme bitten

l3J Lanne n, MDR 20l 5, 127 6, 127 9.
138 Allgenrein zur Berveiswirkung der Parteigutachten" im Schiedsvellàlt-

ren La unren, MDR 20 I 5, 1 27 6, 127 9.



IX. Andere Gutachten

Ein weiterer Kostenfaktor sind die Kosten anderer Sachver-
ständigengutachten als zutn anwendbaren Rechtrre. Tenden-
ziell wird ein Schiedsgericht eher als ein deutsches staat-
liches Gericht geneigt sein, Sachverständigengutachten
anzufordern. Über dem Schiedsgericht schwebt das für seine

Mitglieder rufschädigende Schwert der Auftrebung des

Schiedsspruchs. Die Neigung der Schiedsrichter, über
Beweisantritte hinwegzugehen, ist folglich geringrao. Hier
ist mit weiteren Kosten zu rechnen.

X. Mündliche Verhandlung

Bei der Gestaltung der nicht obligatorischenrar mündlichen
Verhandlung lassen die Schiedsordnungen dem Schiedsge-

richt viel Freiheit. Die Verhandlung wird so terminiert, dass

bei ihrem Beginn alle Sch¡iftsäfze (mit Ausnahme eventuel-
ler Post hearing briefs, dazu sogleich Zíff.XI.) ausge-
tauschtra2 und Anträge auf ,,disclosure" ocler ,,document pro-
duction" abgehandelt sein sollten. Schon zeitlich erstaunt
eine solche Verhandlung an kurze Termine gewohnte deut-
sche Juristen. Oft werden in dem zu Beginn des Verfahrens
vom Schiedsgericht gefertigten,,Provisional Timetable"
ganzwöchige Termine angesetzt, und das in Angelegenhei-
ten, in denen manch deutsches staatliches Gericht einen
Durchgangstermin von l0 Minuten bestimmt hätte. Oft ver-
kürzt sich die Zeitspanne auf2 oder 3 Tage, nachdem nur ein
Teil der Zeugen, die ein ltr/itness Statement vorgelegt hatten,

von den Pafteien benannt wurde und sich ihre Zahl aufdiese
Weise kondensiert.

Die mündliche Verhandlung wi¡d meist - hierübel einigen
sich die Parteien i. d. R. oder das Schiedsgericht bestimmt -
durch ein Opening Statement (Dauer: l5 Minuten bis 2 Stun-
den) eingeleitet. Es kann nur empfohlen werden, jenes

schriftlich auszuarbeiten und die Ausarbeitung dem
Schiedsgericht auszuhändigen. Außerdem ist zu empfehlen,
es als PowerPoint-Präsentation oder pdf-Datei mittels Bea-
mer zv präsentieren. Es erstaunt, wie wenig Parteivertreter
die Chance nutzen, eine weitere schriftliche Ausarbeitung,
nämlich die schriftliche Fassung des Opening Statements,
vorzulegen. Bekanntlich ist die Zahl dq Scbriftsätze im
Schiedsverfahren limitiert, so dass eine solche Gelegenheit
nicht ungenutzt verstreichen sollte - trotz zu erwartender
Proteste der Gegenseitera3. Dies gilt umso mehr, als sich bei
der Vorbereitung der mündlichen Verhandlung oft Punkte

zeigen, die eigentlich eingehenderer schriftlicher Vertiefung
bedurft hätten.

Die Form des Opening Statement hängt von der Rechtsstrei-
tigkeit ab. Häufig empfiehlt es sich, in einem,,Frage-Ant-
wort"-Wechselspiel alle relevanten Streitfragen übersichts-
artig anzusprechen. Eine andere Möglichkeit ist die Zusam-

menfassung in Form eines aus Parteisicht gefassten

,,Wunschurleils". Das alles kann natürlich auch im ,,Post
hearing brief' geschehen (dazu sogleich Ziff. XI.). Rele-
vante Dokumente oder Vorschriften können in das Opening
Statentent einkopiert und per Beamer präsentiert werden.

Das Opening Statement sollte prägnant und nicht zu kompli-
ziert gefasst sein. Anderenfalls hinterlässt es zu wenig Spu-

ren.

Zur Zeugenvernehmung haben sich gewisse Üblichkeiten
herausgebildet: In erster Linie hat das schriftliche Mtness
Statement Beweiswert: Nicht jede Person, die ein Witness

Statement unterzeichnet hat, wird auch in der mündlichen
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Verhandlung gehört. Ihre Vernehrnung lässt sich aber nicht
ausschließen. Je nach Schiedsordnung lautet die Regel, dass

man nlrr die ,,Zeugen der Gegenseite", welche ein l4/itness

Statement vorgelegt haben und die man in der mündlichen
Verhandlung einer,,Cross-Examination" unterziehen will,
benennt, nicht die ,,eigenen" Zeugen. Ob Personen gehört

werden, die im Interesse der eigenen Partei [4/itne.ss State-

ments abgegeben haben, bestimmt hingegen der Gegner.

Meist akzeptieren die Schiedsgerichte auch, wenn man eige-
ne Zeugen bezeichnet, die gehört werden sollen. Oder das

Schiedsgericht entschließt sich auf das scluiftsätzliche Be-
weisangebot einer Parlei zur Vernehmung. Die Vernehmung
der von einer Parlei selbst benannten Zeugen unterliegt be-

sonderen Restriktionen, gerade zeitlichen. Die Kernangst je-
des Schiedsrichters bleibt es, unzureichend rechtliches Ge-

hör gewährt zu haben. Denn damit lässt sich die Aufhebung
des Schiedsentscheids begründen. Dass das Schiedsgericht
bei der Akzepfanz von Zeugen gegenüber einer Partei groß-

zigiger ist als gegenüber einer anderen, braucht deshalb
nicht unbedingt als gutes Zeichen gewertet zu werden. Ge-

rade gegenüber derjenigen Parlei, die ,,schlechte Karten
hat", zetgt das Schiedsgericht häufig eine hôhere Tolelanz-
schwelle.

Das bedeutet: Es ist sorgsam zu prüfen, welche Zeugen (der

Gegenseite) man hören will. Gibt man der Gegenpartei zu

viel Raum, ihre Position darzustellen, ist dies nur schädlich.
Gerade in der Position des Beklagten bietet es sich an, dem
beweispflichtigen Kläger (und ,,seinen" Zeugen) nicht zu
vielZeitzur Präsentation seiner Sicht der Dinge zu geben.

Die Partei, die den Zeuget sistiert, darf ihn kurz vorstellen
und einige, wenige einleitende Fragen vorbringen. Hierauf
folgt die ,,Cross-Examination" durch die gegnerische Paftei,
also die Partei, die das Vf/itness Statement nicht vorgelegt
hat. Die Seite, welche das Witness Statement des jeweiligen
Zeugen eingereicht hat, kann abschließend einige Fragen
stellen, meist begrenzt auf den Themenbereich der vorher-
gehenden Cross-Examination. Dies alles hängt von den Ver-
einbarungen der Parteien, der Schiedsordnung oder dem

Schiedsvertra g ab'oo.

Man sollte davon ausgehen, dass pro Zeuge bei einer Cross-

Examination ein Zeitraum von 60 bis 120 Minuten einzupla-
nen ist. Das gilt insbesondere, sofetn Fragen und Antworten
übersetzt werden müssen. Hiet zeigt sich ein Stück,,Unter-
suchungsgrundsatz": Jeder Partei soll Gelegenheit gegeben
werden, den Fall umfassend darzustellen und zu erforschen,
etwa indem Fragen gestellt werden dürfen, die über den In-
halt der Witness Statements hinausreichen.

139 S. z. B. $ 1049 ZPO.
140 Nicht selten gibt es aber auch gegenteilige Erfahrungen. Wie immer

hängt alles von den handelnden Personen, hier dem oder den Schieds-
richter(n) ab.

l4l Lionnet/Lionnet (Fn. l4),5. 352.
142 Líonnel/Lionnet (Fr.. l4), S. 35 1. Überraschungen sind nicht selten, ins-

besondere falls eine Partei das Verfah¡en vor oder nach der mündlichen
Verhandlung behindem witl (,,guerilla tactic"). Solches Verhalten wird
u. U. bei der Kostenquotelung berücksichtigt (s. unten, Ziff. XIII.).

143 Ist die sckiftliche Ausarbeitung in der We It, witd sie auch gelesen. Soll-
te sie aulAntrag einer Partei ,,aus der Akte entfemt" werden, spielt dies
nach Kenntnisnahme keine Rolle. Ohnehin landen aus der Akte,,ent-
femte" Schriftsätze nicht in der Mülltonne, sondem bestenfalls in einer
separaten Akte. Der wesentliche lnhalt des Opening Statements wird
mündlich vorgetragen und damit im Transkript der Verhandlung festge-
halten. Die Verwertung ist also gesichert. Verbleiben llnklarheiten, wird
jeder Schiedsrichter auf die sch¡iftliche Ausarbeitung zurückgreifen.

1 44 Y gl. etwa Lionnet/Lio nne r (Fn. I 4), S. 364.
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Über die ,,Taktik" der Cross-Examination ist viel geschrie-
ben worden. Natürlich müssen die an die Zetgen gerichteten
Fragen sorgsam vorbereitet werden. Ausgangspunkt des Fra-
genkatalogs ist das Witness Statement, welches der Zeuge
abgegeben hat. Oft beschränkt sich das Fragerecht auf den
Inhalt jenes Statements, um das Einbringen neuen Tatsa-
chenvortrags über die einer Partei zuzurechnendenZeugen
auszuschließen. Man sollte eine Vielzahl von Fragen vorbe-
reiten. Vielleicht werden nur einige gestellt, andere ergeben
sich spontan aus dem Inhalt der Zeugenaussage. Ld.R. gilt:
Lieber eine Frage zu viel vorbereitet als eine zu wenig.

Soweit dies erlaubt ist - hierüber gibt es unterschiedliche
Vorstellungen in den Rechtsordntmgen - können die Zeugen
auf ihre Aussage vorbereitet werdenras. Dass sie dabei die
Wahrheit sagen müssen ist klar. Man kann aber das Augen-
merk darauf legen, dass die Zeugen ihre Antworten in Rich-
tung der Punkte lenken, die aus Sicht der repräsentierten
Partei bedeutsam sind. Es obliegt dem Gegner und letztlich
dem Schiedsrichter, ggf. einzugreifen. Tendenziell sollte
über flir die eigene Parlei ungünstige, schwer widerlegbare
Tatsachen hinweggegangen und die Position herausgearbei-
tet werden, die der des Gegners entgegengehalten werden
kann.

Soweit die Zeugen im Witness Statement Positives bestätigt
haben, kann und sollte die den Zeugen gestellte Frage mit
einem Zitat dieser Passage eingeleitet und darauf beschränkt
werden, objene Passage korrekt ist. Versucht der Zeuge aus-

zuweichen und mit längeren Ausführungen zu seiner eige-
nen Position zu beginnen, kann er unterbrochen und darauf
velwiesen werden, dass er nur mit ,,Ja" oder ,,Nein" zu ant-
worten habe oder die Frage bereits beantwortet sei. Auch
hier obliegt es dem Gericht, die Fragen als zu ,,lenkeîd" ztJ

beanstanden.

Zu prüfen ist, ob ein Zeuge (der Gegenpartei) vermutlich
leicht zu verwirren und zu verleiten ist, eine für die eigene
Partei günstige Aussage abzugeben. Das hoffen manche zu
erreichen, indem dem Zetgen eingangs der Vernehmung
eine Reihe provokanter Fragen gestellt werden, damit er ag-
gressiv und/oder müde wird. Die ,,wichtigsten" Fragen wer-
den dann zum Schluss der Vernehmung gestellt. Gut ge-
schult sind oft Zeugen (und Anwälte)ra6 aus dem anglo-ame-
rikanischen Rechtskreis. Das gilt insbesondere für Zeugen,
die bereits zuvor vor dolt situierten Gerichten ausgesagt ha-
ben. Anders als den Zetgen des europäischen Rechtsraums
ist ihnen die Cross-Examination vertraut.

Es wäre zu viel zu behaupten, dass sich die gesamte Zeugen-
vernehmung planen ließe. Menschen sind schwer einzu-
schätzen. Ztt erner erfolgreichen Zeugenbefragung gehört
auch eine Porlion Glück. Letztlich ist es aber so, dass sich
die Watu'heit meist durchsetzt und für das erfahrene Schieds-
gericht erkennbar wird. Es ist schwer, bei zahlreichenZeu-
gen eine ,,erlogene" Position durchzuhalten. Das Schiedsge-
richt spürt sehr genau, welcher Zeuge glaubwtirdig ist. Jede

,,Lügenkette" ist nul so stark wie ihr schwächstes Glied.
Und dies ist der schwächste Zeuge. Oft bricht jede Taktik
und vorabgesprochene Aussage mit dem Zeugen zusam-
men.

Nicht selten wünschen Zeugen, dass ihre Frage und Antwor-
ten übersetzt wel'den. Ebenso häufig ist dieser (zeitrauben-
de) Wunsch bloße Taktik: Die Frage wird bereits in der
Schiedssprache, durchweg Englisch, verstanden. Der Zetge
will aber während der Übersetzung Zeit für eine durch-

dachte Antwort gewinnen und den Zeitraum flir Fragen ver-
kürzen. Diese Taktik kennen wir von Politikern.

Wie erläutert, sind neben deutschen Anwälten meist auch
Anwälte anderer Nationalitäten am Rechtsstreit beteiligt.
Zum einen deshalb, weil häufig das anwendbare Recht noch
nicht feststeht, jedenfalls so lange, wie darüber noch nicht
durch eine Zwischenentscheidung (,,bifurcationcc1a7) €ît-
schieden wurde. Zum anderen auch, weil zumindest eine
Partei ihren Sitz in einem Land hat, welches nicht das des

anwendbaren Rechts ist (oft der Vertriebsmittler) und folg-
lich (Haus-)Anwälte aus dem Sitzstaat jener Partei beteiligt
sind. Dies führt dazu, dass die mündliche Verhandlung mit
Anwälten gut besucht ist. Denn die Kollegen werden der
mündlichen Verhandlung beiwohnen wollen. Nicht selten
werden sogar Parteivertreter einbezogen, deren materielles
Recht nicht einschlägig ist, etwa auf Schiedsverfahren spe-

zialisierte Anwälte.

Alle Schrifts ätze undAnlagen beider Seiten sollten während
der mündlichen Verhandlung in elektronischer Form und als

Hardcopy zugänglich sein. Gericht und Gegner könnten auf
einzelne Passagen Beztgnehmen. Ich bevorzuge es, zusätz-
lich den Gerichtsteil samt Anlagenordner als Hardcopy mit-
zuführen, selbst wenn das die Mitnahme mindestens eines

weiteren Koffers erfordert. Ohnehin wird das Schiedsgericht
meist fordern, dass jede Partei den Zeugen, deren Verneh-
mung sie wünscht, eine Ausfertigung des abgegebenen II/it-
ness Statement und der für die Vernehmung relevanten An-
lagen zu den Schriftsätzen (ohne ,,hilfreiche" Kommentare
und Anmerkungen) vorlegt. Bei zahlreichen ausgetauschten
Schriftsätzen mit umfangreichen Anlagenapparat wünscht
das Schiedsgericht gelegentlich die Beibringung vorbereite-
ter ,,hearing bundles" mit Auszügen der relevanten Schrift-
sätze samt Anlagenla8.

XI.,,Closing Statement.' und
,rPost hearing brief'

Ob die mündliche Verhandlung durch ein ,,Closing State-
ment" (Dauer zwischen 15 Minuten und 2 Stunden pro Par-
tei) abgeschlossen wird, ist Geschmackssache. Der Verfas-
ser ist kein Anhänger solcher Plädoyers. Sie fi.ihren nach der
erschöpfenden, oft mehrlägigen mündlichen Verhandlung
zu (im Transkript der Verhandlung protokollierten) voreili-
gen Schlüssen und Ausführrlngen. Weiter zwingen sie zr"tr

Vorbereitung entweder während der mündlichen Verhand-
lung, lenken also von ihr ab, oder im Anschluss an die mùnd-
liche Verhandlung des Tages, also zu einem Zeitpunkt, zu
dem eigentlich die Zeugenvernehmung des Folgetages vor-
zubereiten ist. M. E. vorzugswürdig ist ein ,,Post hearing
brief', in dem nach Durchsicht des vom Court Reporter ge-

ferligten Transkripts der eigene Standpunkt zusammenge-
fasst wird. ,,Post hearing briefs" unterliegen meist einer Sei-
tenbeschränkung, oft zwischen 20 und 50 Seiten. Man sollte
sich darauf beschr'änken, den Gang der mündlichen Ver-
handlung zu rekapitulieren und den gegnerischen Zeugen er-
wiesene Unwahrheiten vorzuhalten. Das Gericht wird es oft
langweilen, eine Vy'iederholung der bekannten Schriftsätze
zu lesen. Sinnvoll ist es, eingangs oder zum Ende des Briefs

1 45 Launten, MDR 20 I 5, 127 6, 127 8.
146 Schütze (Fn. I 20), lntro Rdnr 40.
147 Im Falle einer,,bifurcation" wi¡d das Verfahren in einen Zulässigkeits-

und einen Begründetheitsteil (oder andere Verlahrensabschni tte) sepa-
riefi; s. z. B. Appendix IV ICC-Rules

148 Lennite/Arnoucl Raynouard Fn: I 2ó), $ 4 Nr. 2 l.
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kurz unter die maßgeblichen Tatbestandsvoraussetzurìgen
zu subsumieren.

XII. Besondere Anforderungen an
die Sorgsamkeit

Es gibt im Schiedsverfahren, sofern nicht anders verein-
bartrae, nur eine Instanz. Meist werden nach dem einleiten-
den Schiedsantrag und der ihn-r folgenden, oft kurzen Erwi-
derung nur vier Schriftsätze, zwei für jede Parlei, gewährt.
Es fehlt also die Chance, zumindest zu den Rechtsfragen in
weiteren Instanzen vorzutragen. Die Fristen sind kaum ver-
längerbar, auch deshalb, weil der gesamte Zeitplan des Ver-
fahrens zu dessen Beginn in der Schiedsvereinbarung, der
ersten ,,Procedural Order" oder im ,,Provisional Timetable"
festgelegt wird. Wenn überhaupt, sind meist nur kurze Frist-
verlängerungen erreichbar.

Das zwingt die Parteien zu besonderer Sorgsamkeit, schnel-
lem Arbeiten im Team und vor allem umfassenden Vorlrag
bereits im ersten nachgelassenen Schriftsatz. Es müssen alle
Sachverhalts- und Rechtskonstellationen (ggf. zu mehreren
Rechtsordnungen, falls das anwendbare Recht noch nicht
feststeht) durchdacht und entsprechend vorgetragen werden.
Hierdurch entsteht ein Fristendruck, der so aus dem staatli-
chen Verfahren mit der eher großzügigen Bereitschaft der
Richter, Fristverlängel'ungen zu gewähren, unbekannt ist.
Oft erfordert dies, dass das Schiedsverfahren nicht nur durch
einen Anwalt gefühlt wird, sondern ein ,,Backup" im Ver-
handlungsraum und Büro vorhanden ist, einerseits wegen
der zeitlichen Belastung, andererseits für Krankheitslálle
und schließlich zur Vorbereitung der mündlichen Verhand-
lung des Folgetages. Die Teilnahme mehrerer Anwälte an
der mündlichen Verhandlung ist letztlich auch aus anderen
Gründen empfehlenswerl: Sieht man sich allein einer Pha-
lanx von A¡wälten der Gegenseite gegenüber, ist man schon
psychologisch im Nachteil.

XIII. Verteilung der Kosten

Die Allokation der Kosten nach Abschluss des Schiedsver-
fahrens obliegt dem Schiedsgerichtr5o, abhängig von den
Vereinbarungen der Parleienr5r oder der Schiedsordnung.
Generell wird sich ein Schiedsgericht bei der Aufteilung der
Kosten in erster Linie am Verhältnis von Obsiegen und Un-
terliegen orientierenrs2. Eine Besonderheit des Schiedsver-
fahrens ist es, dass einer Partei aufgrund ihres Prozessver-
haltens ein größerer Teil der Kosten auferlegt werden darf,
als es das Verhältnis von Obsiegen und Unterliegen anbieten
würder53. Es handelt sich insoweit um eine Verteilung nach
Billigkeitsgrundsätzen.

Ohne Ûbertreibung ist davon auszugehen, dass für eine um-
fangreiche schiedsgerichtliche Vertriebsrechtsstreitigkeit
Kosten in Höhe von rd. 1 Mio. EUR (Kosten für Gericht,
Parteivertreter, Gutachter, Übersetzer, D olmefscheg Cour t
Reporter, Zeugen, Reise zum Schiedsort, Übernachtungen
etc.) zu verleilen sind. Internationale Schiedsverfahren sind
also deutlich kostenträchtiger als Verfahren vor staatlichen
Gerichtenlsa, selbst wenn man den möglichen Instanzenzug
staatlicher Verfahren berücksichtigt. Natürlich hängen die
Kosten vom Streitwertrss und der gewählten Schiedsinstitu-
tionr56 ab. Aber die Kostenerstattung ist nicht auf die RVG-
Gebühren beschränktrs7. Ein Richtwerl von rund 500000
EUR pro Partei ist bei einem Dreier-Schiedsgericht nicht
unrealistisch. Gelegentlich wird es sogar teurer. Denn die

Kosten del meist auf Stundenbasis l-ronotierten Parleiverlre-
ter sind höher als im staatlichen Verfahren, weil eben alles
und jede Kleinigkeit zum anwendbaren Recht dargelegt wer-
den muss (oben, Ziff. VII.).

XIV. Resümee

Vertriebsrechtliche Schiedsverfahren geben spezielle Prob-
leme. Ausgeprägt ist die Bedeutung international-zwingen-
den Rechts. So kann eine nach Deutschland weisende
Rechtswahl- und Gerichtsstandsabrede infolge internatio-
nal-zwingenden Rechts des ausländischen Veftriebsorts un-
wirksam sein. Spiegelbildlich verweigert jedenfalls europä-
isches Handelsveftreterrecht außerhalb Europas weisenden
Rechtswahl- und Gerichtsstandsklauseln ihre Wirksamkeit.
Dies gilt zumindest, sofern zwingendes Ausgleichslecht
(Aftt. 17 bis l9 HV-RL) derogiert oder seine Durchsetzung
erschwert wird. V/ie auch immer man es begründet, dass

sich ein aus Sicht der gewählten Rechtsordnung fremdes
Administrativrecht durchsetzt, steht zu er.warten, dass ein in-
telnationales Schiedsgericht jenes Eingriffsrecht anwendet.
Skeptischer mag man bei einem Schiedsgericht sein, wel-
ches sich allein aus Mitgliedern mit Kenntnis nur der ge-

wählten Rechtsoldnung zusammensetzt - ein bei einem
Dreier-Schiedsgericht angesichts der Benennung zweier
Schiedsrichter durch die Parteien sowie der Vielzahl erfah-
rener, in zwei Rechtsordnungen ausgebildeter Juristen
schwer vorstellbares Szenario. Bedenken gegen die Wirk-
samkeit der Schiedsklausel und der Rechtswahl lassen sich
möglicherweise begegnen, indem die Anwendbarkeit des in-
ternational-zwingenden Rechts anderer berührter Rechts-
ordnungen - in Deutschland insbesondere des $ 89b HGB -
im Vertriebsverlrag vereinbart wird. Es empfiehlt sich, ein
institutionalisierles Schiedsgericht und Spezialisten als
Schiedsrichter zu wählen. Außerdem sollten erfahrene An-
wälte als Co-Counsel in die Verfahrensführung einbezogen
werden.
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